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I 1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87)*) 
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5 I Versicherte Gefahren und Schäden 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung far versicherte Sachen, die durch 
a) Brand, 
b) Blitzschlag, 
C) Explosion, 
d) Anprall Oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, setner Teile oder seiner Ladung, 
e) Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines dieser Ereignisse 1 zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkomrnen. 
2. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimrnungsgernaßen Herd entstanden ist oder thn 
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
3. Blitzschlag ist der unmittelbare ubergang eines Blitzes auf Sachen. 
4. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhen- 
de, plötzlich verlaufende Kraftaußerung. Eine Explosion eines Behalters (Kessel, Rohrlei- 
tung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 
dar3 ein plotzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behäl- 
ters stattfindet. Wird im lnnern eines Behalters eine Explosion durch chemische UmseZ- 

*) Genehmigt durch Verfügung des Niedershchsischen Ministers für Wirtschaft und Verkehr 



zung hervorgerufen, so ist ein dadurch an dem Behälter entstehender Schaden auch danr 
zu ersetzen, wenn Seme Wandung nicht zerrissen ist. Schaden durch Unterdruck Svnc 
nicht versichert. 

5. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
a) Brandschaden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, daß sie einem Nutzfeu- 

er oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; 
dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
vermittelt oder weitergeleitet wird; 

b) Sengschaden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, daß sich eine vercicher- 
te Gefahr gemaR Nr. 1 verwirklicht hat, 

C) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftre- 
tenden Explosionen, sowie Schaden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Schaden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtain- - 
gen mit oder ohne Feuererscheinung entstehen (2.B. durch IJberstrom, Uberspan- 
nung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, K~rper-  oder Erdschluß, unzureichende 
Kontaktgabe, Versagen von Meß-, Regel- oder Stcherheitsetnrichtungen); 

1 
e) Blitzschaden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn, daR der Blitz unmittelbar auf 

diese Sachen ubergegangen ist. 

6. Folgeschäden sind durch hir. 5 a und 5 C ~ i c h t  ausgeschlossen. 
Durch Nr. 5 d und 5 e sind Folgeschäden nicht ausgeschlossen, soweit sie Folgeschäden 
von Brand- oder ~Explosionsschaden sind. 
Die Ausschlüsse gemaß Nr. 5 a bis 5 d gelten nicht für Schaden, die dadurch verursacht 
wurden, da8 sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat. 

7. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen außerdem 
nicht auf Schaden an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten. die durch 
Kriegsereignisce jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie') verursacht 
werden. 

5 2 Versicherte Sachen 

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 
a )  Gebaude und sonstigen Grundstücksbectandteile; 
b) beweglichen Sachen. 

2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 1 
3. Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
a) Eigentumer ist; 
b) sie unter f igentumsvorbehalt erworben hat: 
C )  sie srcherungshalber übereignet hat und soweit für sie gemäß 5 71tAbs. F Satz 2 VVG 

dem Erwerber ein f ntschadigungcanspruch nicht zusteht. 

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpffich- 
tet und schließen hrerfUr Ha~pflichniersicherungen ab. 

a 

4. Ober Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den 
versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung 
oder Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der 
Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentumer, vereinbart hat, 
daß die fremden Sachen durch den Vwsrcherungsnehmer nicht versichert zu werden 
brauchen. 
5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 c und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und 
des Versicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Hohe des Versiche- 
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers 
maßgebend. 
6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter nicht 
a) Bargeld; 
b) Urkunden, wie z.B. Sparbücher und sonstige Wertpaptere; 
C) Akten, Pläne, Geschaftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, 

Magnetplatten und sonstige Datenträger; 
)d) Mustq, Anschauvngsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke. ferner typenge- 

btlndene, fur die laufende Produktion nicht mehr benotigte Fertigungsvorrichtungen; 
e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen; 
f) Automaten mit Geldeinwuri' (eknschließlvch Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldaus. 

gabeautomalen, soweit nicht der Ernschluß besonders vereinbart ist. 
7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenstanden der Belrieb~angehörigen vereinbart, so 
sind nur Sachen versichert. die sich ublicherweise oder auf Verlangwi des Arbeitgebers 
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wertpaptere und Kraftfahrzeuge 
sind nicht versichert. 
Entschhdigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Vera- 
cherungsvertrag beansprucht werden kann. Ist danach die Entschadigung oder eine 
Abschlagszahlung gemaß 5 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers oder des versicherten Betriebsangehorigen die Entschadl- 
gungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht 
geklart ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen 1 
Prozent unter dem leweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens - jedoch 4 Prozent und hbchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

9 3 Versiehette Kosten 

1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens (5 13 Nr. 1 C und 1 d) fur geboten halten durfte, hat der 
Versicherer tu ersetzen. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen hochstens die Versicherungssumme je verein- 
barter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versicherers 
erfolgt sind. Besteht Unterversicherung, so sind die Aufwendungen ohne Rucksicht auf 
Weisungen des Versicherers nur in demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden. 
Aufwendungen fur Leistungen der Feuerwehren oder anderer irn öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung Verpflichteter werden nicht ersetzt. 
2. Für die Kosten der Ermittlung und Feststelbng des Schaden gilt 5 66 VVG. 
3. Soweit dies vereinbart ist und soweit diese Kosten nicht durch eine Monopolanstalt 
entschbdigl weiden, ersetzt der Versicherer auch die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Aufwendungen 
a) für das AufrBumen der Schadenstatte einschließlich des Abbruchs stehengebliebener 

Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs- 
platz und für das Ablagern oder Verntchten (RufrBumungs- und Abbruchkosten); 

J 



b) die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte (Feuer- 
loschkosten) etnschl~eßlich Kosten im Sinn von Nr. I ,  die nach jener Bestimmung nicht 
zu ersetzen sind, 
freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der 
Brandbekämpfung eingesetzt haben, srnö nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte; 

C) die dadurch entstehen, daß rum Zweck der Wiederhersteliung oder Wiedertieschaf- 
fung von Sachen, die durch vorliegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen 
bewegt, verändert oder geschützt werden mucsen (Bewegungs- und Schutzkosten); 
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Re- 
rnontage von Maschinen, für Durchbruch, Abrißoder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder fur das Erweitern von bffnungen; 

d) für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschiftsbüchern. Karteien, Zeichnun- 
gen, Lochkarten, Magnetbändern, Magnetplatten und sonstigen Datentragern ein- 
schließlich des Neuwertes (§ 5 Nr. 2 a) der DatentrBger; 
sowett die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von zwei Jahren 
seit Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt wird, leistet der Versicherer Ent- 
schädigung nur in Hohe des gemaß 5 5 Nr. 5 berechneten Wertes des Materials. 

5 4 Yersieherungsort 
I. Versrcherungcschutr fWr bewegliche Sachen besteht nur innerhalb des Versicherungs- 
ories. 
Diese Beschr3nkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittel- 
bar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in sertli- 
chem und ortlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstdrt 
werden oder abhandenkomrnen. Unberijhrt bleibt jedoch 5 14 NY. 1. 
2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Geblude oder 
Rlume von Gebauden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstlicke. 
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in deren Wohnräumen nicht versi- 
chert. 
3. Nur in verschlossenen Räumen oder Behaltnissen der im Versicherungsvertrag b e  
zeichneten Art sind versichert - 

a) Bargeld; 
b) Urkunden, 2,s. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
C )  Briefmarken; 
d) Münzen und Medaillen; 
e) unkarbeitete Edelmetalle sowie ~ a c h e i  aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die 

dem Raumschmuck dienen; I 

f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Versicherung von Juwelier-, 
Uhrmacher- und Bijouferiegesch~ften nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelme- 
tallen. 
4. Registrierkassen. Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geid- 
wechsler) gelten nicht als Behältnisse im Sinn von Nr. 3. 
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemaß Nr. 3 vereinbarten 
Versicherungssumme Bargeld auch in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist 
auf SO DM je Registrierkasse und außerdem auf 500 DM ye Versicherungsfall begrenzt, 
soweit nicht andere Betrage vereinbart srnd. 

5. Bis zu der vereinbarten besonderen Vercicherungssumme oder einer vereinbarten 
Entsch$digungsgrenze ist Bargeld wahrend der Geschäftszeit oder während vereinbarter 
sonstiger Zeiträume auch ohne Vexschluß gemäß Nr. 3 versichert. 

I 

I. Versicherungswert von Gebäuden ist 
af der Neuwert; 

Neuwert ist der artsübliche Neubauwert einschließlich Architektengeblihren sowie 
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten; 

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirtschaftlichen Gebäuden 
weniger als 50 Prozent, des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum 
Zeitwert vereinbart ist; 
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entspre- 
chend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 1) der gemeine Wert, falls dar Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude fur seinen Zweck allgemern 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis fiir das 
Gebäude oder fiir das Altmateria?. 

2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung und der 
Gebrauchsgegenstande von Betriebsangehorigen ist 
a) der Newwert; 

Neuwert ist der Betrag. der aufzuwenden ist. um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist 
der niedrrgere Betrag; 

b) der Zettwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder faHs 
Versicherung nur zum Zeitwert veinbarl ist; 
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend 
rhrern insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

C) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die 
Sache oder für das Altmaterial. 

3. Versfcherungswert 
von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch soweit sie noch nicht fertigge- 
stellt sind. 

b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt. 
C) von Rohstoffen und 
d) von Naturerzeugnrscen 
ist der Betrag, der aufzuwenden ist. um Sachen gleicher Art und Güte wiederrubeschaf- ! len oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig- 
gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug- 
nisse. g 55 YVG (Bereicherungsverbot) bleibt unberrjhrt. 
4. Versicherungswert von Weflpapieren ist 
a) bei Weripapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils 



lelaen Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 
b) bei Sparbuchern der Betrag des Guthabens; 

I C) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. I 
5. Versicherungswert von Grundstiicksbestandterlen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemaß Nr. 2 b oder unter 
den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß NT. 2 C.  

I 
I Dies gilt auch fur Muster, Anschauungsrnodelle, Prototypen und Äusstellungsstwcke, 
(I ferner für typengebundene, Tür die laufende Produktion nicht mehr benotigte Fertigungs- 

I vorrichtungen sowie für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4. nicht genannten beweglichen 
Sachen. I 

I ' 
p 5 Getahiurnstände bei Veniagsabschluß und Gefahrerhöhung , I 
1. Bei Abschluß des Vertrages hat der Versicherungsnehmer alle ihm bekannten Umstän 
de, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dern Versicherer anzuzeigen. Be, 
schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe der 
$9 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurucktreten, wodurch die Entschädigungspflicht entfallen . 
kann. 
Bei annahmepflichtigen Geb8uffeversicherungen (9 4 SozG) kann der Versicherer vom 
Vertrag nicht zurucktreten. Statt dessen kann er innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung der Obliegenheit Kenntnis erlangt hat, die Vertragsbedingungen und 
Beitrage mit sofortiger Wirkung ändern. In diesem Fall kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalbeines Monats nach Empfang der Mitteilung mit einmonati- 
ger Frist kündigen. In einem Versicherungsfall kann der Versicherer gemaß g§ 16 bis 21 
VVG leistungsfrei sein; an die Stelle des Rucktritds tritt die Anderung des Vertrages. 

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder gestatten. 1 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung. die ihm bekannt wird, dem Versiche- 

1 rer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. I 
Im übrigen gelten die 55 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kundigung I berechtigt oder auch leistungsfrei sein. I 

. Annahmepflichtige Gebaudeversictierungen (5 9 SozG) kann der Vercicherer nicht kündi- 
gen. Statt dessen kann er innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung der 
Obliegenheit Kenntnis erlangt hat, die Vertragsbedingungen und Beitrage mit sofortiger 
Wirkung sindern. In diesem Fall kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Empfang der Mitteilung mit e!nrnonatiger Frist kündigen. I r  
einem Versicherungsfall kann der Versicherer gemäß $9 23 bis 30 VVG leistungsfrei sein) 
an die Stelle den KUndigung tritt die Anderung des Vertrages. 

3. Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und für Zivilschutziibungen gelten 
NT. 2 und 5s 23 bis 30 VVG nicht. 

4. Oie Aufnahme oder Vergnderung eines Betriebes, gleich welcher Art und welchen 
Umfangs, 1st dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Ist mit der Aufnahme oder Veränderung des Betriebes eine Gefahrerhöhung verbunden, 
so gilt Nr. 2 Abc. 3 und Abc. 4. 1 
Der Versicherer hat von dem Tag der Aufnahme oder Veränderung des Betriebes an 
Anspruch auf die aus einem etwa erforderlichen hdheren Prarntensatz errechnete Pramie. 
Dies gilt nrcht, soweit der Versicherer in evnem Versicherungsfall wegen Gefahrerhöhung 
leistungsfrei geworden ist. 

5. Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des Versicherungsnehmers 
oder durch sonctige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit 
diese mit dem Versicherer vereinbart wurden. 

1. Der Versvcherungsnehmer hat 
a) alle gesetzlichen. behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicher- 

hettsvorcchriften zu beachten: 
b) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige 

Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, daß sie im Versicherungsfall voraussichttrch nrcht gleichzeitig mit den 
versicherten Sachen zerstört oder beschadigt werden oder abhandenkommen ken- 
nen; 
Abc. d gilt nicht für Wertpapiere und sonctige Urkunden sowie fur Sammlungen, wenn 
der Wert dieser Sachen insgesamt 5000 DM nicht übersteigt; Abc. 1 gilt ferner nicht fur 
Briefmarken; 
Abc. 1 und Abc. 2 gelten nicht für Banken und Sparkassen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß Nr. 1 a, so ist der 
Versicherer nach Mal3gabe des 5 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kundtgung berechtigt oder 
auch leistungsfrei. Eine Kundigung des Versrcherers wird einen Monat nach Zugang 
wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlacsigkeit beruht. 
Annahmepflichtige Gebäudeversicherungen (3 9 SosG) kann der Versicherer nicht kiindi- 
gen. Statt dessen kann er innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung der 
Obliegenheit Kenntnis erlangt hat, die Vertragsbedingungen mit sofortiger Wirkung an- 
dern. In diesem Fall kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Empfang der Mitteklung mit einmonatiger Frist kundrgen. In einem 
Versicherungsfall kann der Versicherer gemaß 3 6 Abs. 1 und Abc. 2 VVG leistungcfrei 
sein; an die Stelle der Kündigung tritt die Anderung des Vertrages. 
Führt die Verietzung zu einer Gefahrerhöhung, so gilt 5 6 Nr. 2 Abc. 3 und Abs. 4. 
3. Verletzt der Versicherungsnehmer die Bestimmung der Nr. 1 b, so kann er Entschädi- 
gung liYr Sachen der dort genannten Art nur verlangen, soweit er das Vorhandensein, die 
Beschaffenheit und den Versicherungswert der Sachen auch ohne das Verzeichnis 
nachweisen kann. 

§ 8 Prgmie: Beginn und Ende der Haftung 

k Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) gegen Aushändigung des 
rsicherungsscheins, Folgeprämien am Ersten des Monats zu zahlen, in dem ein neues 

Versicherungcjahr beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten F r M e  oder 
der ersten Rate der ersten Prhrnie ergeben sich aus 5 38 VVG in Verbindung mit Nr. 3; tm 
ubrigen gaten 55 39, 91 VVG, Ruckstandige Folgepramien dürfen nur rnnerhalb eines 
Jahres seit Ablauf der nach 5 39 VVG fur sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden. 
Werden bei Gebäudeversicherungen die Beiträge nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der 
Versicherer von der Haftung frei und berechtigt, die Versicherung mit einmonatiger Frist 
zu kundigen, wenn der Versicherungsnehmer trotz wiederholter schrrftlicher Mahnung 
langer als 6 Monate nach Fälligkeit mit der Zahlung rrn Ruckstand geblieben ist und die 
Zwangsrollstreckung in sein bewegliches Vermogen nicht zur Befriedrgung des Versiche- 
rers gefuhrt hat. 
2. Ist Ratenzahlung vereinbart. so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet. 



Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fiiflig. wenn der I 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilwerse in Verzug gerat oder soweit eine 
Entschadigung fällig wird. I 

3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und zwar auch 
dann, wenn zur Pramienzahlung erst später aufgefordert, die Pramie aber unverzüglich 
gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, da8 ein Verstche- 
rungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür die Haftung. 
Bei annahmepflichtlgen Gebiiwdeversicherungen (5 9 SozG) beginnt die Haftung des 
Versicherers mangels anderer Vereinbarung spatestens mit Ablauf desjenigen Tages, an 
dem der Versicherungsantrag beim Versicherer eingegangen ist. Das dem Versicherer fbr 
bestimmte Falle zustehende AbFehnungsrecht (5 10 SozG) erlischt einen Monat nach 
d tesern Zeitpunkt. 

4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Vetsicherungsverträge von minde- 
stens einjähriger Dauer verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sre nicht sphte- 
stens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekhndigt werden. .1 
5. Endet das Versicherungcverhältnic vor Ablauf der Vertragczeit oder wird es nach 
Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem 
Versicherer Pramie oder Geschaftsgebühr gemäß dem Versichexungsvertragsgesetz @.B. 
§§ 40,SS).  
Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (5 19 Nr. 2) der Versicherungsnehmer, so 
gebuhrt dem Versicherer die Prämie fur das laufende Versicherungslahr. Kundigt der 
Versicherer, so hat er die Pramie für das laufende Versicherungslahr nach dem Verhältnis 
der noch ncht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zuriickzuzah- 

# 9 Mehrfache Versicherung: Überversicherung I 
1. Nimmt der Versicherungsnehmer für versicherte Sachen eine weitere Versicherung 
gegen eine der versicherten Gefahren, so hat er den anderen Versicherer und die 
Versicherungssumme dem Versicherer unvetzCiglich schriftlich rnrtzuteilen. Dies gilt nicht 
fdr Allgefahrenversicherungen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit gemäß Abc. 1, so ist den Versicherer 
nach Maßgabe des 5 6 Abc. 1 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine 
Kündigung des Versicherers wrrd einen Monat nach Zugang wirksam. Die Leistungsfrei- 
heit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruht oder wenn der Versicherer vor dem Versicherungsfall Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen bei annahrnepflichti- 
gen Gebhudeversicherungen 9 2. Ist ein Selbstbehagt vereinbart und besteht mehrfache Versicherung, so kann abwei' 
chend von 5 59 Abc. 1 VVG als Entschädigung aus mehreren Verträgen nicht mehr als der 
Schaden abzügllch des Selbstbehaltes verlangt werden. 

3. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsver- 
trägen Entschadigung für denselben Schaden, so ermaßigt sich der Anspruch aus 
vorliegendem Vertrag in der Weise, daß die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt 

t 
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen Prarnie 
errechnet wurde, nur in dem vorliegenden Vertrag in Deckung gegeben worden ware. 1 
4. Wird wegen Überversicherung oder Doppelversicherung die Versicherungssumme 
verrnrndert, so ist von diesem Zeitpunkt an fur die Höhe der Pramie der Betrag rnaßge- 
bend, den der Versicherer berechnet haben wljrde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden ware. 

§.I0 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Soweit die Verstcherung für fremde Rechnung genommen ist, kann der Versicherungs- 
nehmer, auch wenn er ntcht irn Besitz des Versicherungsscheins nst, über die Rechte des 
versicherten ohne dessen Zustrrnrnung rm eigenen Namen verfugen, insbesondere die 
Zahlung der Entschhdigung verlangen und die Rechte des Versicherten übertragen. Der 
Versicherer kann jedoch vor Zahlung der Entschadigung den Nachweis verlangen, daß der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfugen. selbst wenn er im Besitz des 
Versicherungsscheins ist. Er kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers verlangen. 
3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmer$ von rechtlicher Bedeutung 
ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten des Versicherten in Betracht. Irn übrigen gilt 5 79 
VVG. 

-. 

I. 11 EntschBdigungsberechn~ng; Unterwrsichening 

Ersetzt werden 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhandengekommenen Sachen 

der Versicherungswert ( 5  5) unmittelbar vor Erntritt des Versicherungsfalles; 
b) bei besch8digten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur fei t  des Eintritts des 

Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherefngsfall etwa entstandenen 
und durch die Reparatur nicht aussugleichenden Wertminderung, hlichstens jedoch 
der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, die Reparatur- 
kosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmrttelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erhoht wird. 

Restwerte werden angerechnet. 
Behördliche Wiederhersteiiungsbesehränkungen bleiben unberücksichtigt. 
2. Für Kosten gemaR 5 3 Nr. 3 oder für Betriebsunterbrechungsschäden leistet der 
Versicherer Entschadigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 
3. Ist die Versicherungssumme niedrfger als der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles (Unterversicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versiche- 
rungssumme zu dem Versicheru~ngswert. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf 
'bestimmte Betrage begrenzt (5 12 Abs. 1 Nr. 2), so werden bei Ermittlung des Versiehe- 
rungswertes der davon betroffenen Sachen hijchstens diese Betrage berucksichtigt. 

1 rgibt sich aus dem so ermrttelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird der 
esamtbetrag des Schadens entsprechend gekurzt; danach ist 5 12 Abc. 7 Nr. 2 

anzuwenden. 
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Gruppe {~osition) gesondert 
festzustellen. 
4. Bel der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten 5 56 VVG und die 
Bestrmmungen über Unterversicherung (NT. 3) nicht. Versicherung auf Erstes Risiko 
besteht 
a) fWr Kosten gernä8 5 3 Nr, 3; 
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist.. 
5. Ist der Neuwert (g 5 Nr. 1 a und Nr. 2 a) der Versicherungswert, so erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschadigung, der den Zettwertschaden (Abs. 2) 
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald er rnnerhalb von drei Jahren nach 



I 
I Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, daß er die Entschadigung Verwenden 

wird, um 
I a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestirnmung an der bisherigen Stelle wieder- 
I herzustellen; ist dies an der bisherigen Stelle reehtlich nicht möglich oder wirt- 
I schaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebaude an anderer Stelle 
I 
I innerhalbder Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 
I b) bewegliche Sachen oder Grundstucksbestandteile, dne zerstort worden oder abhan- 
! dengekommen sind, in gleicher Art und Gute und in neuwertigem Zustand wiederzube- 

I 
schaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genugt Wiederbeschaffung 
gebrauchter Sachen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen kbnnen Kraft- oder 
Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck dersel. 
be ist, 1 

'I C) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile. die beschädigt worden sind, wie- 
I derherzustellen. / 

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß 5 E 
Nr 1 b. Nr  2 b und Nr. 5 festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten  ein^ 7 
Reparatur um den Betrag gekljrzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache 
gegenüber dem Zertwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

I 6. Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für 
typengebundene, fur dte laufende Produktion nicht mehr benbtigte Fertigungsvorrichtun- 
gen (5 5 Nr. 5 Abs. 2)- erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Te~l der Entschädigung, 
der den gemeinen Wert (5 5 Nr 2 C) Ybersteigt. einen Anspruch nur, soweit fix die 
Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäR Nr. 5 b oder 5 C erfüllt sind 
und die Wiederherstellung notwendig ist. 

Der Versicherer lerstet Entschädigung je Versicherungsfall hochstens t 

1. bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
2. bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in 9 4 Nr. 4 Abc. 2 Satz 2 vorgesehen oder 
zusätzlich vereinbart sind. 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

Q 13 Obliegenheiten des Versicharungsne'hmers irn Versicherungsfall 

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Vers~cherungsfalles 1 
a) den Schaden dem Verslcherer unverzüglich anzuzeigen, das Abhandenkornmen versi- 

cherter Sachen auch der zuständigen %Iizeidienstste[le; gegenuber dem Versicherer 
gilt diese Anzeige noch als unverzuglich, wenn sie innerhalb von drei Tagen abgesanc' 
wird; ,J 
bei Schäden über 10.000 DM sollte die Anzeige dem Versicherer gegeniiber fernmünd- 
lich, fernschriftlich oder telegraphisch erfolgen; 

b) der Polrzeidienststellie unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sa- 
chen einzureichen; 1 

C) den Schadeh nach Mtiglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei die Wersungen 
I 

des Versicherers zu befolgen; er hat, soweit dve Urnstiinde es gestatten, solche 
Weisungen einzuholen; 1 

e) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des-Zumutbaren jede Untersu- 
chung uber Ursache und Hohe des Schadens und uber den Umfang seiner Entschadi- 
gungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen schnftlich - 
zu erteilen und die erforderlichen Belege beizubrrngen, bei Gebäudeschaden auf 
Verlangen insbesondere einen beglaubigten Grwndbuchauszug; 

d) für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonsttge aufgebotsfähige 
Urkunden unverziiglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige 
Rechte zu wahren, insbesondere abhandengekomrnene Sparbücher und andere sperr- 
fähige Urkunden unverzügl~ch sperren zu lassen; 

f) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, solange der Versicherer 
nicht zugestimmt hat; 

i 

g) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist von 
mindestens zwei Wochen ein von ~ h m  unterschriebenes Verzetchnis aller abhandenge- 
kommenen, zerstörten oder beschadigten Sachen vorzulegen; soweit nicht Versiche- 
rung auf Erstes Risiko vereinbart ist, kann der Versicherer auch ein Verzeichnis aller 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles vorhandenen Sachen verlangen, in den 
Verzeichnissen ist der Versicherungswert der Sachen unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalle~ anzugeben. 
Verletzt der Versrcherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, so ist der 

ersicherer nach Maßgabe des Versicherungsve7tragsgesetzes (35 6 Abs. 3, 62 Abc. 2 5 
VVG) von der Entschadigungspflicht frei. Dies gnA nicht, wenn n u r  die fernmundliche, 
fernschriftliche oder telegraphische Anzeige gemaß Nr. 1 a unterbleibt. 
Sind abhandengekommene Sachen der Polizeidlienststelle nicht oder nicht rechtzeitig 
angezeigt worden, so kann der Versicherer nur fur diese Sachen von der Entschadrgungs- 
pflicht frei sein. 
3. Hatte erne vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß weder auf die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch auf dne Feststellung oder den Umfang der Entschadigung, co 
entfallt die Leistungsfreiheit gemaß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die 
Interessen des Versncherers ernsthaft zu beeintrachtigen, und wenn außerdem den 
Versicherungsnehmer kein erhebftches Verschulden trifft 

g 14 Besondere Vemirkungsgninde 

1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsgtzlich oder grob fahrlässig herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Abc. 1 durch ein rechtskräftiges Strafurteil 
wegen vorsatzlicher Brandstiftung festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von Abc. 1 
als bemesen. 
2. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig über Tatsachen zu 
täuschen, die für den Grund oder für die Höhe der Entschadigung von Bedeutung sind. so 
rst der Versicherer von der Entschadigungspflicht frei. 

enne Täuschung gemä0 Abs. 1 durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder 
etrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von Abc. 1 als bewresen. 

3. Wird der Entsch&digungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. Durch etn Sachverstandigenverfahren (5 15) wird der 
Ablauf der 'Frist für dessen Dauer gehemmt. 

1 .  Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versicherungsfalles 
vereinbaren, daß die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das 
CachverstandigenverfaSiaen kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsachlrche Voraus- 
setzungen des Entschädigungsanspruchc sowie der Hohe der Entschadigung ausge- 
dehnt werden. 



4 Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige I 
Erklärung gegenuber dem Versicherer verlangen. 

1 2. Fur das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die andere 

i 
unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverstandige nicht 
binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 

I auffordernde Partei durch das fUr den Schadenort zustandige Amtsgericht ernennen 

i 
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Beide Sachverstandige benennen schriftlich vor Beginn des Festctellungsverfahrens I , einen dritten Sachverstandigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenorl zustlndige Amtsgericht 
ernannt. I 

C) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber 
des Versicherungsnehmers sind oder mit diesem in GeschafZsverbindung stehen 

I! ferner kerne Personen. die bei Mitbewerbern oder Geschaiftspartnern angestellt s i n ~  1 
oder mit ihnen in einem ahnliehen Yerhaltnis stehen. 

1 Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstlndigen. 
3. Die Feststetlungen der Sachverständigen müssen enthalten 
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhandengekommenen Sachen 

1 sowie deren Versrcherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen 
von 5 11 Nr. 5 ist auch der Zeitwert, in den Fallen von 5 11 Nr. 6 auch der gemeine Wert 
anzugeben; 

b) bei beschädigten Sachen die Beträge gemäR 5 11 Nr. 1 b; 
C )  alle sonstigen gemäß I j  11 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte 

1 der von dem Schaden betroffenen Sachen; 
d) entstandene Kosten, die gemäß 5 J versichert sind. 
4. Die Sachverstsndigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. 
Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet uberdie streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gletchzeittg. 
5. Jede Partei tragt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
beide Parteien je zur Hälfte. 
6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wurd, daR sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei- 
chen. Aufgrund dfecer verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäi? 
55 11, 12 die Entschadigung. J 
J. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versichermgs- 
nehmerc gemaß 5 13 Nr. 1 nrcht berührt. 

5 16 Zahlung der Entsehedigung 
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Hdhe nach festgestellt, so 
hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann 
einen Monat nach Anzeige des Schadens als Abschragzahlung der Betrag beansprucht 
werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent und hoch- 
stens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu 
entrichten ist. 

Die Verzinsung entfallt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats seit Anzeige 
des Schadens gezahlt wird. 
Zinsen werden erst Tälig, wenn die Entcchgdigung fällig ist. 
3. Der Lauf der Fristen gemäh Nr. 1 und Nr. 2 Abs. 1 ist gehemmt, solange infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 
4. Bei Schäden an Gebäuden, an der technischen oder kaufmännischen Betriebseinrich- 
tung oder an Gebrauchsgegenständen von Betriebsangehorigen ist fur die Zahlung des 
iiber den Zertwertschaden hinausgehenden Teils der Entschadigung der Zeitpunkt maß- 
gebend, in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von § 11 NT. 
5 dem Versicherer nachgewiesen hat. 
Abc. 1 gilt entsprechend für die in 5 11 Nr. 6 genannten Sachen, soweit die Entschädigung 
den gemeinen Wert übersteigt. Das gleiche gilt, soweit aufgrund einer sonstigen Vereinba- 
rung ein Teil der Entschadigung von Voraussetzungen abhängt, die erst nach dem 
Versicherungsfall eintreten. 

l i n s e n  für die Betrage gernaß Abs. 1 und Abs. 2 werden erst fällig, wenn die dort 
genannten zusätzlichen VorausseZzungen der Entschadigung festgestellt sind. 
5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen, 
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder emen serner Reprasentanten aus Anlaß 

des Versicherungsfalles ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren aus Grun- 
den eingeleitet worden ist, die auch fur den Entschadigungsanspruch rechtserheblich 
sind, bis zum rechtskräftigen Abschluß dieses Verfahrens. 

6. Pte gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits bleiben unberührt. 

4 li Repräsentanten 

Im Rahmen von 55 6,7,9,13 und 14 Nr. 1 und Nr. 2 stehen Reprasentanten dem Versiche- 
rungsnehmer gleich. 

5 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, SO hat der Versicherungs- 
nehmer dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekomrnenen Sache zurück- 
erlangt, bevor die volle bedingungsgemaße Entschadigung für diese Sache gezahlt , 

worden ist, so behalt er den Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb 
on zwei Wochen dem Versicherer zur Verfugung stellt. Andernfalls ist eine fur diese 6 aehe gewahrte Abschlagszahlung oder eine gemaß 5 1 1 Nr. 5 oder Nr. 6 vorläufig auf den 

Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschrankte Entschädigung zuruckzu- 
zahlen. 
3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekornmenen Sache zurück- 
erlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungs- 
wertec gezahlt worden ist. so hat der Versicherungsnehmer die Entschadigung zuruckzu- 
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfugung zu stellen Der Vercicherungsneh- 
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer uber. 
4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekomrnenen Sache zuruck- 
erlangt, nachdem für diese Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungs- 



I 
gemaß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsneh- 1 mer die Cache behalten und muß sodann die Entrchädgung zuruckzahlen. Erklart er sch 

14 hrerzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 

t Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache irn Einvernehmen 
mit dem Versrcherer offentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzuglich 
der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemaßen Entschadigung entspricht. 

"I 
5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsneh- 
mer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wiederzuverschaffen. 

I 1 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklart wurden, so hat der 
I Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapler 

zuruckerlangt hatte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, 1 I I soweit ihm durch Verzogerung fälliger Lerstungen aus den Wertpapieren ern Zinsverlust 
entstanden 1st. 
6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versrcherer zurückerlangte Sachen zur Verfugung 
zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besrtz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 

1 1  zu ubertragen, die ihm mlt Bezug auf diese Sachen zustehen. 
7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungs- I 

I nehmer Entschadigung gemä8 5 11 Nr. 1 b auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen gemaß Nr. 2 bis Nr. 4 bei rhm verbleiben. 

I 4 79 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Oie Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, daß eine Entschädigung 
geleistet wird. 
2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der Versiche- 
rungsnehmer den Versicherungsvertrag kundigen. Bei annahmepflichtigen Gebäudeversi- 
cherungen (5 9 SozG) ist das Kündfgungsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
Dre Kundigung ist schriftltch zu erklaren Sie muß spatestenc einen Monat nach Auszah- 
lung der Entschadigung zugehen. Der Zahlung steht es gleich, wenn die Entschadigung 
aus Grunden abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberuhrt lassen. I 

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, daß seine Knndigung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam 
wird. jedoch spatestens zum Schluß des laufenden Versicherungyahres. 

5 20 Schriftliche Fonn; Zurückweisung von Kündigungen 

1. Anzeigen und Erklärungen bedurfen der Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige eines 
Schadens gemäß 5 13 Nr. 1 a. 
2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne daß dies auf Vorsatz 
oder grober fahrlassigkeit beruht. so wird die Kundqgung wirksam, falls der Versicherer 
sie nicht unverzuglich zurückweist. 

1 
5 21 Agenknvollmacht 

Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt, Anzeigen und Erklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen, wenn er den Vercicherungsvertrag vermittelt 
hat oder laufend betreut. 

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
Satzung des Verslicherers und die gesetzlichen Vorschriften. 

2. Ein Auszug aus dem Gesetz betreffend die 6ffentlichen Feuerversicherungsanstalten 
(SazG) ist nachstehend abgedruckt. Ein Auszug aus der Satzung des Versicherers und 
dem Gesetz &er den Vercicherungsvertrag (WG) ist irn H& .FS 83.30 - Allgemein" abge- 
druckt. 

Auszug aus dem Gesetz betreffend die öffentlichen Feuerversieherungsan- 
stalten vom 25. Juli 1910 (SozG) 

§ 9 
Innerhalb ihres Gebietes ist jede öffentliche Feuerversicherungsanstalt verpflichtet, jedes 
Gebaude gegen Brandschaden zu versichern, sofern nicht einer der im 5 10 vorgesehenen 
Ablehnungsgründe vorliegt. 

§ 10 
ine dffentliche Feuerversicherungsanstalt kann die Versicherung eines Gebaudes abreh- 

$en. 
1. wenn das GebBude einer außergewßhnlichen Feuergefahr ausgesetzt ist, 
2. wenn die Versicherung die Leistungsfähigkeit der Anstalt übersteigt, 
3. wenn der Wert des Gebäudes einhundert D-Mark nicht übersteigt oder das Gebaude 
zum Abbruche bestimmt oder im Verfall ist oder seinen Gebrauchswert für den Eigentu- 
mer ganz oder zum wesentlichen Teil verloren hat, 
4. wenn das Gebaude auf fremdem Grund und Boden steht, ausgenommen den Fall des 
Erbbaurechts, 
5. wenn das Gebäude den ungünstigeren Teil ernes irn übrigen anderweit oder überhaupt 
nicht versicherten Gebäwdebesitzes innerhalb des Gebiets der Anstalt darstellt, 
6. während der Dauer eines ~rie~szustandes. 
Auf das Zubehör eines Gebäudes erstreckt sich die Versicherungspflicht der Anstalt nicht. 
das gleiche gilt von Maschinen und Werkeinrichtungen, werche einem Gebaude derart 
eingefügt sind, daß sie Bestandteile des Gebäudes geworden sind. 
Durch die Satzung kann die Versicherungspflicht der Anstalt erweitert und das Ableh- 
nungsrecht beschränkt werden. 

§ 22 
Der Anstalt darf für den Fa!l der Veräußerung eines bei ihr versicherten Gebäudes ein 
Kündtgungsrecht nur vorbehalten werden, sofern es sich um ein Gebäude handelt, dessen 
Versicherung abzulehnen die Anstalt nach 9 t 0 dieses Gesetzes berechtigt s t .  Ob diese 

oraussetzung vorliegt, ist irn Streitfall in dem im 5 11 geordneten Verfahren zu entschei- 
en. Die Vorschrift des 5 71 des Reichsgesetres uber den Versicherungsvertrag vom 3 k  

Mai 1908 (RGB1. S. 263) darf zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Erwer- 
bers des versicherten Gebäudes nicht abgeandert werden. 



Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 
Der gleitende Neuwertfaktorwird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.*) 

2. Sonderbedingungen 
3. Die aus einem erhöhten gleitenden Neuwerifaktor gernaß Nr. 2 sich ergebende Pr& 'I 2.1 Sonderbedingungen '".die Clellende Ne;wemerslcherung (SCIN BBJ**) mie darf die im f eitpunkt der Erhöhung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese 1 Zur Versicherung von Gebauden zum Gleitenden Neuwen gelten zwecks Anpassung Grenze gilt jedoch nur, wenn sich die neue Tarifpramie auf eine unveränderte Gruppe 

I an Kostenänderungen im Bauwesen folgende Abweichungen von den Allgemeinen versicherbarer Risiken bezieht. 
Versichereingsbedingungen: 

§ I Yersieherungssumme 1914; Versieherungswert 1914 5 4 Sachvewtändigenverfahren 
1. Die als Versicherungssumme des Vertrages festgelegte „Ve~sicherungssumme Im Falle eines Sachverständigenveflahrens müssen die Feststellungen der Sachver- 

I 191 4" soll in Preisen des Jahres 191 4 dem Neubauwert des Gebäudes in seiner jewei- ständigen auch den "Versicherungswert 191 4" des versicherten Gebäudes Zur Zeit 
ligen Große und seinem jewetligen Ausbau entsprechen (Versicherungswert 1914). des Eintritts des Versicherungsfalles enthalten, im Falle von § 1 Nr. 2 den Neubauwert I !  2. Gibt der Versicherungsnehmer im Antrag nicht eine .,Versicherungssumme 1914'. für daszugrunde gelegte andere Jahr. 
sondern den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres an (t .  B. des Jahres des I 
Qertragsbeginns), so wird der Versicherer auf seine Verantwortung diesen Betrag auf I § 5 Kündigung 

*) 1988 lauteteder gleitende Neuwerlfaktor 18,1 
**) Genehmigt durch Vefigung des Niedersächsischen MinistersfÜrWirtschaft und Verkehr 

Grund des vom Stazistischen Bundesamt veröffentlichten Raupreisindexes für Wohn- i 
! I  gebaude umrechnen. 

3. Mitversichertes Zubehör ist bei der Ermittlung des Neubauwertes gemäß Nr. I ode 
I 1 Nr. 2 zu berücksichtigen. 

3 2 Entschädigungsberechnung; Untenrersicherung I !  
1 Der Schaden wird auf der Grundlage der olts~bliclien Preise zur Zeit des Eintrim 
desVersicherungsfalles ermittelt. 

I 2. Die Bestimmungen der 55 1 1  LZB 87.11 Nr. 2 AWB &J und I I Nr. 2 AStB 87 finden 
keine Anwendung. 
3. Die errechnete Neuwertentschädigung wird voll geleistet, wenn die ,Versicherungs- 
summe 197 4" mindestens dem ,Versicherungswerl 1914" entspricht. Ist die "Versi- 
cherungssumme 191 4" niedriger als der .Versicherungswert 191 4" zur Zeit des Ein- 
trittc des Versicherungsfalles (Untewersicherung), so wird nur derjenige Teil des 

I Schadens ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die „Versicherungs- 
summe 191 4" zu dem „VerSicherungswert 197 4". 
4. Hat der Versicherungsnehmer den Neu bauwert eines anderen Jahres angegeben 
(5 1 Nr. 2), so 1st Nr. 3 (Unterversicherung) nur anzuwenden, soweit der angegebene 
Neubauwert vom tatsächlichen Neubauwert jenes Jahres abweicht oder der Neubau- 
wert durch wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten erhöht worden ist. 
5. Eine Unterversicherung wird nur beriicksichtigt, soweit sie 3 Prozent der ,Verciche- 
rungssummel914" der betroffenen Pasition des Versicherungsvertrages U bersteigt. 

5 3 Prämienbereehnung 
1. Die Prämne für die ,Versicherungssumme 1934" wird mit dem bei Vertragsbeginn 
geltenden gleitenden Neciwertfaktor multipliziert. 1 2. Der gleitende Neuwerifaktor erhöht oder vermindert sich jeweils turn 1. Januar je- 
den Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend 
dem Prozentsatz, um den C F C ~  der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom Stati- 
stischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den 
Monat April des Vorjahresveröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe geändert 
haben. Die Änderung des Baupreisindexes fur Wohngebäude wird zu 80 Prozent und 
die des Tariflohnindexes fur das Baugewerbe zu 20 Prozent berucksichtirit: bei dieser 

2.3 Wertzuschlag mlt Einschluß von Bestandserhöhungen (Klausel 1707 [90]) 
1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, 
werden gebildet aus den Werten der versicherten Sachen auf der Preisbasis des Jah- 
res 1980 (Grundsumme) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen. 

1 Versichemngsnehmer oder Versicherer kijnnen jederzeit unter Einhaltung einer 
KündigungsfriH von drei Monaten den Wegfall der Sonderbedingungen fur die Glei- 

nde Neuwertversicherung verlangen. Die Versicherung bleibt ZU den Altgemeinen 
und den etwa vereinbarten Zusatzbedingungen für die 

Feuewersiche!!ng landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 87) rn Kraft, und zwar zur bishe- 
rigen Prämie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der „VeEicherungs- 
summe 1gi4", multipliziert mit 111 00 des bei Wirksamwerden der Kündigung gemäß 
5 3 Nr. 2 zugrunde gelegten ~aupreisindexesfijr Wohngebäude, ergibt. 
2. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme nach d 53 Abs. 1 WG bleibt 
unberührt. 

2.2 Preisdifferenz-Versicherung (Klausel 130f) 
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infalge Preisstei- 
gerungen mitversichert. 
2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherwngssurnme die tatsiichlich 
entstandenen Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versiche- 
rungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 
3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht 
unverrijrglich veranlaßt, werden die Mehrkosten nur In dem Umfang ersetzt, in dem sie 
auch bei unvezüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 
4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- 
oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalrnangel werden nicht ersetzt. 

1 . Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im VerhBltnis 
Jes Zeitwerts zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer 
vertraglichen Wiederhe~stellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so 
werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 
6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die 
Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis 
Nr. 5 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt. 



2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzu- 
schlage. Veränderungen gelten rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, 
wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres beantragt wurden. 
Solange kein Antrag gemä0 Abs. 1 Satz 2 gestellt ist, giit hrlfsweice folgende Regelung: 
Die Wertzuschläge verandern sich ab Beginn redes Versicherungsjahres um die Prozent- 
punkte, um die sich der Preisindex fur gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie f J, 
Reihe 4, und der Index für gewerbliche Arbeltsmaschinen aus der Fachserie 1 J, Reihe 2, 
gegenüber dem Vorjahr verändert haben. 
J. Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statistischen Bundesamt vor 
Beginn des Versicherungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes maßgebend. 
4. Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwirkend, wenn sie innerhalb 
von drei Monaten beantragt wurden. 
5. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumrne zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern 
der Gesamtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag bei Beginn des Vercicherungs[ah- 
res ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig ausreichend nachversicherf 
worden sind. Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durcl. 7 
eine dem Versicherer eingere-eichte Schatzung eines Sachverstandigen festgesetzt wor- 
den sind. 
Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden nur 
irn Verhaltnis der Versieherungcsumme im Zeitpunkt ihrergemaß Nr. 2 und Nr. 4 letztmalig 
erforderlichen Festsetzung zum Versicherungswert arn gleichen Tag. 
6. Die Vertragsparteien konnen die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit 
sechswochiger Frrst außer Kraft setzen. 

2.4 Mehrkosten durch behördliche Wlederherstellungsbeschrän kungen 
(ohne Restwerte) (Klausel 2302) 
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördli- 
cher Wiederherstellungsbeschr8nkungen mitversichert. 
2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich 
entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache durch behördliche Auflagen auT der Grundlage bereits vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen) 
mrt Fristsetsung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 
5 .  Aufwendungen, die dadurch entstehen, daß infolge behördlicher Wiederherstellungsbe- 
schrankungen Reste der versicherten und vom Schaden betroffenen Cache nicht wieder- 
verwertet werden können, sind nicht versichert. 
4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache auf 
Grund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen 
darf, werden die Mehrkosten nur rn dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederher- 
stellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 
5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, da8 sich die Wiederher- 
stellung durch Beschrankungen der vorgenannten Art verz6gert, werden nicht ersetzt. 

Sofern für versicherte und vom Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenz-versiche- 
rung nach KFausel 1301 vereinbart ist, werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen 
ersetzt, die dadurch entstehen, daß sich die Wiederherstellung durch Beschrankungen 
der vorgenannten Art verzogert. Ziffer 4 der KEausel 1301 wird insoweit abgeändert. 

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur irn Verhältnis 
des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsver- 
einbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschr~kungen versichert sind, so 
wird der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt. 

8. Der als entschädigungspfiichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der 
Versicherungsnehmer, diesen in Hohe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versi- 

>herer abzutreten. 

2.5 Verantwortlich kelt für Verstöße gegen SicherheRsworschriften 
(Klausel 3607) 
1. Die „Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen" sind im 
Betrieb ordnungsgemäß bekanntzumachen. 
2. Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmen nicht verantwortlich fur Verstöße 
gegen gesetzliche, behördliche und vertragliche Sicherheitsvorcchriften, die ohne sein 
Wissen und ohne Wissen seiner gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten (5 17 AFF 87) 
begangen werden. 

1 2.6 Vorübergehende Abweichung von SFcherheitsvorschrlften (Klausel 3605) 
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebcvorcchriften bei Bau-, 
Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem VersicherungsgrundstUCk gelten, soweit sie 
durch zwingende technische Gründe veranlaßt sind und bei ihrer Durchführung die 
gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als VerstoR gegen 5 7 AFB 87, und 
wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gef ahrerhohung dars2elfen, auch nicht als 
Verstoß gegen 5 6 AFB 87. Abweichungen über die im Vercicherungsvertrag vereinbarte 
Dauer hinaus gelten nicht mehr als vorobergehend. 

2 Wefahrerhöhung - Versehensklausel (Klausel 3606) 
'I. Der Versicherungsnehmer wird sein Aufsichtspersonal zur laufenden Überwachung der 

Gefahrenverhaltnisce auf dem VersicherungsgrundstUck verpflichten und Gefahrerhohun- 
gen nach,§ 6 AFB 87 unversuglich anteigen. Dies g!lt auch für Gefahrerhohwngen, die sich 
aus der Anderung bestehender oder der Aufnahme neuer Betriebszweige ergeben. Um 
etwa versehentlich nicht angezeigte oder bisher nicht bekannt gewesene Gefahrerhöhun- 
aen nachtraqlich feststellen zu konnen, wrrd der Versicherungsnehmer das versicherte 
Wagnis halbbhrlich prufen. 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht, so bleibt gleichwohl die Ver- 
pflichtung des Versicherers zur Leistung bestehen, wenn dre Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bleibt seine Verpflichtung hiernach becte- 
hen, so gebzjhrt ihm ruckwirkend vom Tage der Gefahrerhöhung an die etwa erforderliche 
hohere Pramie. 



2.8 Regreßvemichtsabkommen in der Feuerversicherung 
Unser Unternehmen ist dem Abkommen der Feuervercicherer über einen Regreß,verzicht 
bei ubergreifenden Feuerschaden beigetreten. Der Verzicht erfaßt Regreßforderungen 
von OM 100 000,- bis DM 400 000,-. Auf Regreßforderungen unter DM 100 000,- 
verzichten die Abkommensunternehmen nicht, weil Sie sich gegen Regresse in dieser 
Höhe durch Abschluß erner Haftpflichtversicherung selbst schutzen k~nnen. Ein Regreß- 
verzrcht, der uber die Grenze von DM 400 000,- hinausgeht, kann nur auf Antrag gegen 
Entrichtung eines besonderen Entgelts gewahrt werden. 

2.9 Allgemeine SiicherheRsvorschriften der Feuerverslchererfür Fabrlken 
und gewerbliche Anlagen (ASF) 
Aufgestellt vorn Verband der Sachversicherer e.V. gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen 
Industrie e V. 
AuRer den gesetzlichen und behördlichen gelten die folgenden vereinbarten Sicherheits- 
vorschriften. 3 
Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden bekanntzugeben. Die 
.,Brandverhütungsuorschriften Iür-Fabriken und gewerbliche Anlagen" (Auszug aus diesen 
Sicherhett~vorschriften) sind in den Betriebsstatten auszuhängen und allen Mitarbeitern 
bekanntzugeben. Sofern in Betrieb Mrtarbeiter beschaftigt werden, die der deutschen 
Sprache nicht hinreichend mächtig sind, rnussen die vorgenannten Vorschriften ausfuhr- 
Iich auch in einer für diese Personen verständlichen Form bekanntgemacht werden. 
Nach 5 J der Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) kann der 
Versicherungsschutz beeintrachtigt werden, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehal- 
ten werden. 

t. FeueniehutzabschlUsse 
1.1 Feuerschutzabschlüsse müssen als solche erkennbar und bauaufsichtlich zugelassen 
sein. 
1.2 Selbstcehließende FeuerschutzabscMüsse dürfen nicht (+.B. durch Verkeilen oder 
Festbinden) blockiert werden. 
1.3 Müssen Abschlüsse während der ~rbeitszeit oifengehalten werden, so dürfen nur 
bauaufsichtlich zugelassene FeststelFungsvorrichtungen benutzt werden, die irn Brandfall 
ceibsttatig auslösen. Diese Abschlüsse sind auf feden Fall nach Arbeitsende zu schließen. 
1.4 Durch Wartung ist die staindige Funktionsbereitschaft sicherzustellen. 

2. Elektrische Anlagen 
Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmun- 
gen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkraften oder 
unterwiesenen Personen zu errichten und zu betreiben. 1 
3. Rauchen und offenes Feuer 
3.1 In feuer-und/oder explosionsgefährdeten Raumen und Bereichen sowie in Garagen 
und Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mrt Feuer oder offenem Licht verboten. In 
explosionsgefährdeten Raurnen und Bereichen ddrfen außerdem funkenbildende Geräte, 
Werkzeuge und nichtexplosionsgeschützte Elektrogeräte nicht verwendet werden. In 
Teuer- undloder explosionsgefährdeten Raumen und an den Außenseiten ihrer Zugangs- 
turen ist auf die besonderen Gefahren und das Verbot durch deutlich sichtbaren Anschlag 
hinzuweisen. 
Feuergefährdet sind Bereiche, in denen gröDere Mengen leicht entflammbarer fester, 
flussiger oder gasförmiger Stoffe vorhanden sind. 

Explosionsgef&hrdet sind Bereiche, in denen sich mit der Luft explosionsfähige Dampf-. 
Gas- oder Staubgemische brlden können. 
3.2 Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten sind besondere Raucherzonen zulässig. 
soweit sie durch betriebliche Maßnahmen hinreichend von leichtentflammbarem Material 
getrennt und deutlich gegen die Umgebung abgesichert sind. Geeignete Aschenbehälter, 
Ldschrnittel und Warnsch!lder sind un ausreichender Zahl aufzustellen. 

4. Feuerarbeiten 
4.1 Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarkiten dürfen nur von solchen Personen 
ausgeführt werden, dte mit diesen Arbeiten vertraut sind. 

4.2 Außerhalb stgndiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplatze sind diese Arbeiten nur mit 
schriftlicher Genehmigung (Schweißertaubnisschein) der Betriebslertung oder der von ihr 
beauftragten Person zuiassig. Dieser Schein muO genaue Angaben uber die zu treffenden 
Schutrmaßnahmen enthalten. 

1 5. Teueistgtten, Heizeinrichwngen waimefilhrende RohReitungen, Tmcknungsanlagen 
5.1 Die fur Errichtung und Betrieb von Feuerstätten, Heizeinrichtungen und Trocknungs- 
anlagen geltenden Vorschriften der Bauordnung und der Heizraumrichtlinien sind zu 
beachten, ebenso sonstige Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestimmungen. 'Feuer- 
stätten (einschließlich Schornsteine und Ofenrohre) und Heizeinrichtungen milssen im 
Umkreis von mindestens 2 rn von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Hiervon sind 
ausgenommen Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die austre- 
tende Warmluft f 20' C nicht übersle~gt. Benzin, Petroleum, Spiritus und Lackreste odex 
ahnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden. 
Heiße Schlacke und Asche müssen in dafvr vorgesehenen feueibestlndig abgetrennten 
Gruben oder Räumen oder im Freieil mit sicherem Abstand gelagert werden. 
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen 
nur mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden. 
5.2 Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich brennbare Stoffe entzünden klinnen, 
sind zu sichern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolierung, Abweisgitter, Schurzen 
oder ähnliches erfolgen. 

6. Brennbare teste Stotte, Flüssigkeiten und Gase 
6.1 Für Verwendung und Lagerung von festen Stoffen, die leichtentfiammbar, selbctent- 
zündlich oder explosionsfähig sind oder im Brandfall korrosive Gase abspalten, sowie 
beim Umgang mit brennbaren FIussigkeiten und Gasen sind die besonderen Vorschriften 
zu beachten. 
6.2 In den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen 
Mengen brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch ncht mehr als der Tagesbedarf) 
aufbewahrt werden. Betriebsbedingte Ausnahmen bsdurfen der besonderen Veretn ba- 
rung. 
6.3 Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in 
Ausgusse oder bbwasserkanale geschüttet werden. 

J. Verpackungsmateriat 
7.1 In den Packraumen darf leichtentflammbares*) Verpackungsmaterial hachstens in der 
Menge eines Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebcbedingte Ausnahmen bedürfen der 

")Als leichtentflammbar elten Stoffe, die 2.0. durch die Flamme eines Streichholzes entflammen 
und ohne rucattliche $armezufuhr selbstbndig und rasch abbrennen. z.B. in loser Form Papier, 
Stroh. Ried. Heu. Holzwolle, Pflanzenfaserstoffe sowie Holz und Holzwerkstofte bis zu 2 mm Dicke 
und brennbare Stoffe In fein zerte~iter Form sowie Baustoffe nach Din 4102 der Klasse B 3. 



8.1 Brennbare Abfalle sind mindestens täglich bei Schluß der Arbeit oder bei Schicht- 
wechsel aus den Arbeitsraumen zu entfernen. Sie sind tm Freien mit sicherem Abstand 
oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern, 

7 1 besonderen Vereinbarung. Zerkleinertes Material dieser Art (Fülstoffe) ist in nichtbrenn- 

8.2 Olige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und ' 1 dergleichen dürfen nur in nichtbrennbaren Behaltern mit dicht schließendem Deckel - 
I kenesfalls in den Arbeitskleidrrng - aufbewahrt werden. 

11 
I1 
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I1 

, 8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die noeh Glut enthalten können, sind getrennt 
von anderen brennbaren Abfällen in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren. 

baren Behältern rn~t dicht schließendem Deckel aufzubewahren. 
7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in eigenen, feuerbestandig abgetrennten 
Rkurnen oder irn Freien mit Sicherem Abstand zu lagern. 
7.3 Packräume und Lagenäume für Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (2.8" durch 
Öfen, Strahler, ölbefeuerte tufterhttzer) beheizt werden. 

8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorgeschriebenen Fristen aus den Anlagen und 

! den Arbeitsräymen zu entfernen. 
9. Feuerl~scheindcMungen 
9.11 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein, die den besonde- 
ren Betriebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet 
werden. 
9.2 Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein und in ausreichender 
Anzahl an gut sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht sein. 
9.3 E~ne ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen Ist in der Bedienung der Feuer- 
Iöscheinrichtungen zu unterweisen. 
9.4 Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschordnung aufzustellen und auszuhängen. 
9.5 Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen ist der Betriebsleitung sofort zu mel- 
den. Die Feuerföscheinrichtungen sind nach der Benutzung unverzüglich wieder betriebs- 
bereit zu machen. Mißbräuchliche Benutzung ist verboten. 
10. Kontrolle nach ArbeitsschluB 
Nach Arbeitsschluß hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräu- 
rne auf gefahrdrohende Umstande zu kontrollieren. 
Es ist besonders zu prüfen, daß 
- alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, 
- alle nicht benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, 
- an Stellen. an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine Brandgefahr 

vorhanden, 
- die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und 
- die Feuerstgtten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind 

2.10 Sicherheitsvorschrifien für Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 
I. Vorbemerkung 

Sicherheitsvorschriften im Sinne von 5 7 AFB 871) sind neben den gesetzlichen und 
behördlichen2) die folgenden Sicherheitsvorschriften der Feuervercicherer. 

1) Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87). abgedruckt in diesem Heft. 
2) Z.6. Vorschrrften der Bau- und Ordnungsbehörden, der Gewerbeaufsichtsämter sowie der Berufs- 

genossenschaften. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, allen Betriebsangehbrigen und ggf. einem 
Pächter oder Mieter diese Sicherheitsvorcchr~ften bekanntzugeben und deren Einhaltung 
zu verlangen. 

2.1 Diese Sicherheitsvorschriften gelten für aWe Betriebe des Gaststättengewerbes, z.B. 
Restaurants, Schankwirtschaften, Kantinen, butornatengastctatten, Bars oder barähnli- 
che Betriebe, Diskotheken, Spielhallen sowie ~aststattenbetriebe mit musikalischen oder 
sonstigen Darbietungen wie Frlmvorführungen, Varrete, Tanzveranstaltungen usw. 
2.2 Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf Beherbergungsbtriebe aller Art. 

3. Bmndschutrrna&nahmen 
3.1 Feuerschutzturen durien nicht blockiert werden, z.B. durch Verkeilen oder Festbinden. 
MWssen solche Turen wahrend der Betriebszeit offen gehalten werden, so dürfen hierfür 
nur bauaufsichtlich zugelassene Fectstetlaniagen benutzt werden, die im Brandfall selbst- > tatig auslosen. Diese Tbren snnd auf jeden Fall in der betriebsfreien fei t  geschlossen zu 
halten. 
3.2 Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu installieren, zu 
unterhalten und zu betreiben. Als anerkannte Regeln der Technik gelten die VDE- 
Bestimmungen. Die Anlagen müssen regelmäßig, mindestens jedoch alle 3 Jahre, durch 
eine Fachkraft oder durch eine anerkannte Revisionsstelle uberpruft werden. Mängel ctnd 
unverzüglich durch eine Fachkraft beseitigen zu lassen. Eine Bescheinigung über die 
durchgefuhrte Prufung 1st dem Versicherer auf Verlangen einzureichen. Elektrische Gerä- 
te müssen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen (GS- oder YDE-Zeichen) entspre- 
chen und fur gewerbliche Nutzung geeignet sein. Sie durfen nur nach den Betriebs- und 
Bedienungsanweisungen der Hersteller betrieben werden. 
3.3 Flüssiggasanlagen und -geräte müssen den hierfur geltenden „Technischen Regeln 
Flüssiggas" (TRF) entsprechen, müisen von einer Fachkraft angelegt sein und dürfen nur 
nach diesen Richtlinien benutzt werden. Entsprechend gelten fiir Niederdruck-Gasanla- 
gen (Stadtgas) die ,Technischen Regeln für Gacinstallatron" (TRGI). 
3.4 Mit Zundrnitteln, hierzu geboren auch sogenannte Disco-Laser der Klasse 4, offenem 
Feuer und brandgefährlichen Stoffen ist stets sorgfältig umzugehen. Wandverkleidungen 
und ständige Dekorationen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material 
bestehen. 
3.5 Abstell- und Lagerrgwme, auch Dachbßden und Keller, in denen brennbare Stoffe 
lagern, and gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und regelmaßig zu entrumpeln. In 
diesen Räumen und an ihren Zugangsturen sind Sehitder etwa folgenCFen Wortlauts 
anzubringen: .,Rauchen, offenes Licht und Umgang mit Feuer verboten". 
3.6 Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender Zahl aufzvstellen. Sie sind nur in 

'doppelwandigen Metallbehältern mit selbstschlieBendem Metalldeckel zu entleeren.' 
Brennbare Sammelbehalter sowie glaserne oder keramische Behalter, ferner in Schankti- 
sche eingebaute Behalter, auch wenn sre mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das 
Sammeln von Glut- und kscheresten unzulässig. 
3.7 Für dfe vorübergehende Aufbewahrung sonstiger brennbarer Abfälle sind dichtschtie- 
ißende, nichtbrennbare Abfallbehälter aufzustellen. 
3.8 Nach Betriebsschluß sind alle brennbaren Abfälle und Abfallbehälter aus den Gasträu- 
rnen zu entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand von Gebäuden oder in 
feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern. 
3-9 Heiz-, Koch- und Wämegeräte sind nur nach der jeweiligen Bedienungsanweisung zu 
benutzen und nach Gebrauch oder nach BetriebsschtuR so außer Betrireb zu setzen, daß 
eine Brandgefahr ausgeschlossen wnrd. 



4. Alarm- und Läschorganisation 

I I 
1 , 3.10 Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachgemäB umzugehen, das heißt z.B., daß kein 
I ' 
I 

nasses ßratgut in hetßes Siedefett eingesetzt werden darf. 
! Stark braun verfärbtes Fett ist auszuwechseln. Schlammabsetzungen auf dem Boden und 

an den HeizwendeIn sind restlos zu entfernen. Das dabei anfallende unbrauchbare Fett 

1 4.1 Es muß mindestens 1 Fernsprecher vorhanden sein, von dem im Gefahrenfa'll die 
Feuerwehr bnachrichtigt werden kann. Die Rufnummer der Feuerwehr ist auffällig 
anzubringen. 

I 

I 

I 

4.2 Die aufgrund der besonderen Betriebsgefahren geforderten Feuermelde- und 
-1öscheinrichtungen müssen ständig betriebsbereit sein. Diese Einrichtungen müssen 
regelmäßig gewartet werden. 
4.3 Zur Bekampfung von Entstehungsbränden sind für Gaststättenflächen bis 50 qm 

"mindestens ein, für Flächen von 50 bis 150 qm mindestens zwei Feuerlöscher PG 12 oder 
, W 10 vorzuhalten. Uberschreitet dre Flache 150 qm, so ist je weitere 4130 qm ein 

Feuerlöccher erforderlich. Im Bereich von Grill- und Siedefettanlagen ist ein Kohlensaure- 
Schneelöscher bereitzustellen. Bei Ciedelettbatterien mit einem Gesamtrnhalt über 50 I 
Fett ist eine ortsfeste C02-Feuerloschanlage vorzusehen. Feuenlöschanlagen mit anderen 
Löschmitteln dürfen nur eingesetzt werden, wenn ihre Wirksamkert nachgewiesen wor- 
den ist. 
Die Feuerlöscher müssen amtlich zugelassen, an gut sichtbaren und leicht zugänglichen 
Stellen angebracht und mindestens alle zwei Jahre überprüft werden. Anstelle eines 
PG f 2-Feuerlöschers können auch zwei Feuerlllscher PG 6 angebracht werden. Auf dre 
,Sicherheitsregeln für die Ausrdstung von Arbeitsstatten mit Feuerlöschern" (Form 2001 
Sachverband) wird hingewiesens). 

und die zum Reinigen gebrauchten Lappen durfen nur kurzzeitig in nichtbrennbaren 
Behältern mit Deckel aufbewahrt werden und sind nach Belriebsschluß aus dem Gebaude 
zu entfernen. 
3.1 6 Lüftungsanlagen für den Küchenbetrieb einschließlich ihrer bbzugsleitungen müssen 
aus nichtbrennbaren Stoffen bestehen. Sie sind nur mit nichtbrennbaren Filtern zu 
betreiben und regelmäBig zu reinigen. tn die Reinigung sind auch den FettaustaO, die 

1 

I VenZilatodlügel und das Ventilatorgehäuse mit einzubeziehen. Tücher oder Papier dWrfen 

4.4 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen mwß mit der Bedienung der 
Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein. 1 

I I nicht zum Aufsaugen des Fettes in die Rinnen der Abzugshauben gestopft werden. Die 
I zum Reinigen verwendeten Lappen durfen nur kurzzeitig in nichtbrennbaren Behältern mit 

Deckel aufbewahrt werden und crnd nach Betriebsschluß aus den Gaststätten zu entter- 
nen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand von Gebauden oder in feuerbeständig I 
abgetrennten Räumen bis zum Abtransport aufzubewahren. 

4.5 Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr sowie Rettungswege im Freien sind 
ständig von Fahrzeugen, MüHcontainern und dergleichen frerzuhalten. 

3) PG 6. RG 12: Pulwrlilscher mit ABC-Löschpulver (B kg und 12 kg); W 10: Wascerlöscher (10 I). 

Hinweis: 
Wir weisen auf die RichtFbnien für den Brandschutz in Hotel- und Beherbergungcbetrieben 
(VdS  2082) hin, die wertvolle Hinweise und Vorschläge enthalten und kostenlos bei uns 
angefordert werden können. 

F. Allgemeine Bedingungen für die Leitungswassewersiche~ng (AWB B?)*) 

Versicherte Gefahren und Schaden 
Versicherte Sachen 
Versrcherte Kosten 
Versicherungcort 
Versicherungswert 
Gefahrumstande bei Vertragsabschluß und Gefahrerhohung 
Sicherheitsvorschriften 
Prarnre; Beginn und Ende der Haftung 
Mehrfache Versicherung; Überversicherung 
Versicherung für fremde Rechnung 
Entschadigungcberechnung; Unterversicherung 
Entschadigungsgrenzen 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
Besondere Verwirkungsgrande 
Sachverstandigenverfahren 
Zahlung der Entschädigung 
Reprasentanten 
Wiederherbeigeschaffte Sachen 
Rechtsverhaltnis nach dem Versicherungsfall 
Schriftliche Form; Zurückwersung von Kundigungen 
Agentenvollrnacht 
Schlußbestimmung 

5 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

1. Der Versrcherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Leitungswas- 
ser rerstort oder beschadigt werden. 
2. Leitungswasser im Sinn dteser Bedingungen ist Wasser, das 
a) aus den fest verlegten Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, 
b) aus den sonstigen mit dem Roh~syctern fest verbundenen Einrichtungen der WasCer- 

vercorgung, 
C) aus den Anlagen der Warrnwasser- oder Dampfheizung 
bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

1 3. Die Versicherung von Gebäuden urnfaflt auch 
a) innerhalb des versicherten Gebäudes 

aa) Frost- und sonstige Bruchschaiden an den Zu- oder Ableitungsrohren der Wasser- 
vercorung oder an Rohren der Warrnwasser- oder Dampfheizung 

bb) Frostschaden an Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasserhäh- 
nen, Geruchsverschlussen, Wassermessern, Hetzk~rpern, HeizkesseIn oder Boi- 
lern oder an vergleichbaren Anlagen der Warrnwasser- oder Dampfheizung oder 
an Sprinkler- oder Berieceluligsanlagen; 

b) außerhalb des versicherten Gebaudes Frost- und sonstige Bruchschäden an den 
Zulertungsrohren der Wasserversorgung oder an Rohren der Warmwasser- oder 
Dampfheizung, soweit 

*) ~ e n e h m i ~ t  durch Verfügung des Niadarc2chsischen Ministers Mr Wirbchafl und Verkehr 



I' aa) die Rohre der Versorgung des versicherten Gebaudes dienen und 4. Über Nn. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den 

' 1  bb) die Rohre sich innerhalb des Grundstücks befinden, auf dem das versicherte versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung 
Gebaude steht, und außerdem oder Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der 

Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, 
cc) die Reparaturkosten nicht durch das Versorgungsunlernehmen zu tragen sind. daß die fremden Sachen durch den Vers~cherungsnehmer nicht versichert zu werden 

I 3 4. Der Versicherer leistet ferner Entschädigung fur versrcherte Sachen, die Infolge eines brauchen. 

e) Schwamm; 
f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn. daß Leitungswasser (Nr. 2) die Erdsenkung 

oder den Erdrutsch verursacht hat; 
g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten Flugklirpers, 

seiner Teile oder seiner Ladung, ferner durch Loschen, Niederreißen oder Ausräumen 
bei diesen Ereignissen. 

Die Ausschlüsse gemäß a bis e gelten nrcht für Schäden gernaß Nr. 3. Die Ausschlüsse 
gelten ferner nicht fur Schaden gemäß Nr. 1, soweit sie Folgeschäden eines Schadens 
gemaß Nr. 3 srnd. 
B. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen auaerdem 
nicht auf Schaden an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch 
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) verursacht 
werden. 

1 

I 

5 2 Versicherte Sachen I 

- .  

Verstcherungsfalles nach Nr. 1 bis Nr. 3 
a) abhandenkornmen oder 

1 
b) durch Niederreißen oder Aufräumen zerstört oder beschädigt werden. 

, 5. Von der Versicherung ausgescihlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen ! 

Schaden durch 

1. Versichert sind die in dem Vercicherungsvertrag bezeichneten 

a) Wasserdampf; \ 4 Plansch- oder Reinigungswasser; 
I C) Wasser aus Sprinklern oder aus Düsen von Berieselungsanlagen; 

d) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwasser oder Witterungsnie- 
derschlag oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rlickstau; 7 

a) Gebäude und sonstige GrundstücksbesZandteile; 
b) bewegliche Sachen. 
2. Geb$ude sind mit fhren Bestandteilen und mit den Sachen gemäß 5 1 Nr. 3a, aber ohne 
sonstiges Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 
Nicht versichert sind Gebäude, die nicht bezugsfertig sind, und die in diesen Gebäuden 

I, 
befindlichen Sachen. 
3. Bewegliche Sachen srnd nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
a) Eigentümer ist; 
b) sie unter Eigentumsvoxbehalt erworben hat; 
C) sie sicherungshalber übereignet hat und soweit für sie gemäß 9 71 Abs. k Satz 2 VVG 

dem Erwerber ein Entschadigungsanspruch nicht zusteht. 

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem AtomgeseW. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflich- 
tet und schließen hierfür HaftpfIichWersicherungen ab. 

5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 C und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und 
des Versicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versiehe- 
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers 
maßgebend. 

6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter nicht 

b) Urkunden, wie z. 8. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
C) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, 

) Magnetplatten und sonstige Datenträger; 
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typenge- 

bundene, fur die laufende Prodwkt!on nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen; 
e) zdassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger und Zugmaschinen; 
f )  Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldaus- 

gabeautomaten, soweit nicht der Ernschluß besonders vereinbart ist. 

7. Ist die Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen vereinbart, 
so sind nur Sachen versichert, die sich ublicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers 
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld. Wertpapiere und Kraftfahrzeuge 
sind nicht versichert. 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versi- 
cherungsvertrag beansprucht werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine 
Abschlagszahlung gemaß 5 16 NT. 1. nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers oder des versicherten Betriebsangehörigen dfe Entschadi- 
gungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder terlweise noch nicht 
geklart ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen 
7 Prozent unter dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens 
jedoch 4 Prozent und hochstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

1 
5 3 Versicherte Kosten 

11. Der Versicherer ersetzt auch notwendige Aufwendungen für Nebenarbeiten nach 
Verstcherungsfatlen gemäl3 5 1 Nr. 3. 

2. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens (5 13 Nr. I C und 1 d) für geboten halten durfte. hat der 
Versicherer zu ersetzen. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen hbchstens die Versicherungssumme le verein- 
barter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit MaBnahmen auf Weisung des Versicherers 
erfolgt sind. Besteht Unterversicherung, so sind die Aufwendungen ohne Rucksicht auf 
Weisungen des Versicherers nur in demselben Verhaltnis zu ersetzen wie der Schaden. 
Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Interesse 
zur HiIfe!eistung Verpflichteter werden nicht ersetzt. 

3. Für die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens gilt 5 66 VVG. 



4. Soweit dies vereinbart Ist, ersetzt der Versicherer auch die infolge eines Versicherungs- 
falles notwendigen Aufwendungen 
a) für das Aufräumen der SchadenstMte einschließlich des Abbruchs stehengebliebener 

Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nachsten Ablagerungs- 
platz und fur das Ablagern oder Vernrchten (Aufrhilmungs- und Abbruchkosten); 

b) die dadurch entstehen, daß zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf- 
fung von Sachen, die durch vorliegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen 
bewegt, verandert oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten; 

I 
I 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Re- I 
rnontaae von Maschinen. für Durchbruch. kbrißoder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder f& das Erweitern von offnungen; 

C) fürdie Wiederbeschaffung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnun- 
gen, Lochkarten, Magnetbändern, 'Magnetplatten und sonstigen Datenträgern ern- 
schließlich des Neuwertes (5 5 Nr. 2 a) der Datenträger: 
soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von zwei Jahren 
seit Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt wird, leistet der Versicherer Ent- 7 
schädigung nur in Hdhe des gemaß 5 5 Nr. 5 berechneten Wertes des Materials. 

1. Versicherungsschutz für bewegliche Sachen besteht nur innerhalb des Versicherungs- - 

Ortes. 
Diese Beschrgnkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittel- 
bar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in reitli- 
chem und drtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschadigt oder zerstort 1 werden oder abhandenkommen. Unberührt bleibt ledoeh 5 14 NT. I .  
2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder 
Räume von Gebauden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen siAd in deren Wohnräumen nrcht versi- 
chert. 
3. Nur in verschlossenen Räumen oder Behltnissen der im Versicherungcvertrag be- 
zeichneten Art sind vers~chert 
a) Bargeld; 
b) Urkunden, 2.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
cZ Briefmarken: 
d) Münzen und Medaillen; 
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die 

dem Raumschmuck dienen: 1 
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbari ist, bei Versicherung von'Juwelier-, 
Uhrmacher- und Bi]outeriegeschäften nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelme- 
tallen. 'I 
4. Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschlieRlich Geld- 
wechsler) gelten nicht als Behaltnisse 4m Sinn von Nr. 3. 
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemäß Nr. 3 vereinbarten ' 

Versicherungssumme Bargeld auch in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist 
auf 50 DM je Registrierkasse und au0erdem auf 500 DM je Versicherungsfall begrenzt. 
soweit nicht andere Betrage vereinbart sind. 

5. Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder einer vereinbarten 
Entschadigungsgrenze ist Bargeld während der Geschaftszeit oder während vereinbarter 
sonstiger Zeitraume auch ohne Vercchluß gemäI3 Nr. 3 versichert. 

1 .  Versicherungswert von Gebäuden ist 
a) der Neuwert; 

Neuwert tst der ortsübliche Neubauwert einschfießlich Architektengebühren sowie 
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten, 

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirtschaftlichen Gebäuden 
weniger als 50 Prozent, des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum 
Zectwert vereinbart 1st; 
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebaudes durch einen Abzug entcpre- 
chend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand, F) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet oder falls Versicherung nur turn gemeinen Wert vereinbart ist: eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude fbr seinen Zweck allgemein 
oder irn Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das 
Gebaude oder für das Altmaterial. 

2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebsernrichtung und der 
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen ist 
a) der Neuwert; 

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigern Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist 
der niedrigere Betrag; 

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls 
Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend 
ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

C) der gemeine Wert, sowect die Sache für ihren Zweck allgemein oder irn Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis fur die 
Sache oder das Altmaterial. 

3. Versicherungswert 
a) von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch soweit sie noch ntcht fertigge- 
) stellt snd. 

b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, 
C) von Rohstoffen und 
d) von Naturerzeugnissen 
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wfederrubeschaf- 
fen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig- 
gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug- 
nisse. 5 55 VVG (Elereicherung~verbot) bleibt unberührt. 
4, Versicherungcwert von Wertpapieren ist 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs arn Tag der jeweils 
letzten Notierung alleramtilchen Börsen der Bwndesrepublik Deutschland; 



1 1  b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

I C) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
1 1  5. Versicherungswert von Grundstücksbectandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit 

nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemaß Nr. 2b oder unter den 
' I dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 2c. 

I 
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Au~~tellungc~tücke, 
ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benotigte Fertigungs- 
vorrichtungen sowie fur alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht genannten beweglichen 
Sachen. 

! 5 6 Gefahrumstände bei ~ertragsabschluß und Gelahrerhöhung 
I 1. Bei Abschluß des Vertrages hat der Versicherungsnehmer alle ihm bekannten Umstän- 

1 de, die für die Ubernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Bei 
schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe der 

I $$I6  bis 21 VVG vorn Vertrag zurucktreten, wodurch die Entschadigungspflcht entfallen 7 
kann. 

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne Evnwilligung des Verskchererc 
keine Gefahrerh5hung vornehmen oder gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung. die ihm bekannt wird, dem Versiche- 
rer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. 
Im übrigen gelten die $5 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei setn. 

3. Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und für Zivilschutzübungen gelten 
Nr. 2 und die 55 23 bis 30 VVG nicht. 

4. Die Aufnahme oder Veranderung eines Betriebes, gleich welcher Art und welchen 
Umfangs, ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Ist mit der Aufnahme oder Veränderung des Betriebes eine Gefahrerhöhung verbunden, 
so gelten die 55 23 bis 30 VVG. 
Der Versicherer hat von dem Tag der Aufnahme oder Veränderung des Betriebes an 
Anspruch auf die aus einem etwa erforderlichen hoheren Pramiensalz errechnete Prämie. 
Dies gilt nicht, soweit der Versicherer in einem Versicherungsfall wegen Gefahrerhöhung 
leistungsfrei geworden ist. 

5. Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des \ler~icherungsnehrnerc 
oder durch sonstige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit 
diese mit dem Versicherer vereinbart wurden. 

5 7 Sieherheitsvorschriften 
J' 

1. Der Versicherungsnehmer hat 
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicher- 

heitcvorschriften zu beachten; 
b) alle wasserfiihrenden Anlagen stets in ordnungsgemä0em Zustand zu erhalten, Stö- 

rungen, Mängel oder Schaden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu Fassen 
und notwendige Neubeschaffungen oder Änderungen dieser Anlagen oder Maßnah- 
men gegen Frost unverzuglich durchzuführen; 

C) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genügend zu beheizen 
und genügend haufig t u  kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

d) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu kontrollieren oder dort 
alle wasserfuhrenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten; 

e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 12 cm oder mindestens 
eine vereinbarte andere Hohe uber dem Fuflboden zu lagern; 

f) über Wertpapiere und sonstqe Urkunden, iber Sammlungen und über sonstige 
Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und d~ese so 
aufzubewahren, daß sie im Versicherungsfall voraussichtlich nlcht gleichzeitig mit den 
versicherten Sachen zerstört oder beschadigt werden oder abhandenkomrnen kon- 
nen ; 
Abs. 1 gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie fiir Sammlungen, wenn 
der Wert dieser Sachen insgesamt 5.000 DM nicht übersteigt; dbs. 1 gilt ferner nicht 
fur Briefmarken; 
Abc. f und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Sparkassen.- 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß Nr. 1 a bis 1 e, so ist 
%er Versicherer nach MaRgabe des 6 5 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung berechtigt 

oder auch leistungcfrei. Erne Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach Zugang 
wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht. 
Fuhrt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, CO gelten die $9 23 bis 30 VVG. Danach 
kann der Versicherer zur Kundigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
3. Verletzt der Versicherungsnehmer die Bestrmmung der Nr. 1 f, so kann er Entcchädi- 
gung für Sachen der dort genannten Art nur verlangen, sowelt er das Vorhandensein, die 
Beschaffenheit und den Versicherungswert der Sachen auch ohne das Verzeichnis 
nachweisen kann. 

5 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung 

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) gegen Aushändigung des 
Versicherungsscheins, Folgeprämien am Ersten des Monats zu zahlen, in dem ein neues 
Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitigen Zahlung der ersten Prämie Oder 
der ersten Rate der ersten Pramie ergeben sich aus 3 38 VVG in Verbindung mit Nr. 3; im 
übrigen gelten $5 39, 91 VVG. Rückstandige Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines 
Jahres seit Ablaut der nach 5 39 VVG fur sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden. 
2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der 

)~ersicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder soweit eine 
Entschädigung fällig wird. 
3, Die Haftung des Versicherers beginnt rnlt dem vereinbarten Zeitpunkt und zwar auch 
dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich 
gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, daß ein Versiche- 
rungsfall bereits eingetreten ist, so entfallt hierfür die Haftung. 
4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Versicherungsverträge von minde- 
stens einjähriger Dauer verlangern sich ledoch von Jahr zu Jahr, wenn s!e nicht späte- 
stens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt werden. 
5. Endet das Versicherungsverhältnic vor Ablauf der Vertragsreit oder wird es nach 
Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem 
Versucherer Prämie oder Geschäftsgebühr gem$B dem Versicherungcvertragsgesetz ( 2 . 6 .  
§§ 40, 68). 



Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (9 19 Nr. 2) der Versicherungcnehmer, so 
gebührt dem Versicheret die Prarnie frir das laufende Versicherungsjahr Kbndigt der 
Versicherer. so hat er die Pramie fur das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis 
der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungslahres zurückzuzah- 
len. 

' 1  5 9 Mehrfache Versicherung: Überversicherung 11 
1. Nimmt der Versicherungsnehmer für versicherte Sachen eine weitere Versicherung 
gegen eine der versicherten Gefahren, so hat er den anderen Wercrcherer und dre 
Versicherungssumme dem Versicherer unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Dies gilt nicht 

' I (  
I I für Allgefahrenversicherungen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer dfe Obliegenheit gemäß Abc. 1, so ist der Versicherer i nach MaRgabe des 9 6 m s .  I VVG zur Kundgung berechtigt oder auch ieistungstrei. Eine 

I Kbndigung des Versicheres wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlacsigkeit 

I beruht oder wenn der Versicherer vor dem Versicherungsfall Kenntnis von der anderen 
1 Versicherung erlangt hat. 

T 
l 2. Ist ein Selbstbehalt vereinbart und besteht mehrfache Versicherung, so kann abwei- 

chend von g 59 Abs. 1 VVG als Entschtjdigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr als 
der Schaden abzuglich des Se! bstbehaltec verlangt werden. 
3. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versieherungsver- 

I trägen Entschädngung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
vorliegendem Vertrag; in der Weise, dai3 die Entschädigung aus allen Vertragen insgesamt 
nicht hoher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen Prhmie 
errechnet wurde, nur in dem vorliegenden Vertrag in Deckung gegeben worden Ware. 

1 4. Wird wegen Überversicherung oder Doppelversicherung die Versicherungssumme 
vermindert, so ist von diesem Zeitpunkt an fur die Hbhe der Pramie der Betrag maßge- 
bend, den der Versicherer berechnet haben wUrde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden Ware. 

g 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, kann der Versicherungs- 
nehmer, auch wenn er nicht irn Besitz des Verc~cherungsscheins ist, über die Rechte des 
Versvcherten ohne dessen Zust!mmung im eigenen Namen verfügen, insbesondere die 
Zahlung der Entschhdigußg verlangen und die Rechte des Versicherten &ertragen. Der 
Versicherer kann jedoch vor Zahlung der Entschadigung den Nachweis verlangen, daß der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst wenn er im Besitz des , 
Versicherungsscheins ist. Er kann die Zahlung der Entschadigung nur mtt Zustimmung 
des Versicherungsnehmers verlangen. 

J 
3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten des Versicherten in Betracht. Pm übrigen gilt 5 79 
YVG. 

1. Ersetzt werden 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhandengekomrnenen Sachen 

der Versicherungswert (Q 5) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalle~; 
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des 

Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen 

und durch die Reparatur nicht auszug!eichenden Wertminderung, hochstens jedoch 
der Versicherungswert unmrttelbar vor Emtritt des Versicherungsfalles; die Raparatur- 
kosten werden gekurzt, soweit durch dre Reparatur der Versicherungswert der Sache 
qeqencjber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erhöht wird. 

Restwerte werden angerechnet. 
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben unberücksichtigt. 

2. Beträgt der Zeitwert eines gemaß 5 5 Nr. 1 a zum Neuwert versicherten landwirtschaftli- 
chen GebBwdes weniger als 80 Prozent, aber noch mindestens 50 Prozent des Neuwerts, 
so wird, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. die gemäß Nr. l a  oder 1 b berechnete 
Entcchadiqung gekürzt. Sie betragt bei einem Zeitwert - - -  

a) unter 80 Prozent bis J 5  Prozent des Neuwerts 97.5 Prozent, 
b) unter J5 Prozent bis 70 Prozent des Neuwerts 95 Prozent, 
C) unter 70 Prozent bis 65 Prozent des Neuwerts 92,5 Prozent, I} unter 65 Prozent bis 60 Prozent des Neuwerts 90 Prozent, 
e) unter 60 Prozent bis 55 Prozent des Neuwerts 85 Prozent, 
f) unter 55 Prozent bis 50 Prozent des Neuwerts 80 Prozent 
des Betrages gernaß Nr. 1 a oder 1 b. 

3. Für Kosten gemäR 5 3 Nr. 4 oder für &etriebsunterbrechungsschäden leistet der 
Versicherer Entschadigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 
4. Ist d ~ e  Versicherungssumme niedriger ah  der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles (Unterversicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 
und Nr. 2 ermittelten Betrages ersefzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhalt wie die 
Versicherungssumme zu dem Versicherungcwert. 
Bei der Bruchteilversicherung tritt an die Stelle der Versicherungssumme der Betrag, aus 
dem der Bruchteil berechnet wurde. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position vershcherten Sachen auf 
bestimmte Beträge begrenzt (G f 2 Abs. 1 Nr. 2). so werden bei Ermittlung des Versiche- 
rungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Betrage berücksrchtigt. 
Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird der 
Gesamtbetrag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist 5 12 Abc. 1 Nr. 2 
anzuwenden. 
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Gruppe (Position) gesondert 
festzustellen. 
5. Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten 5 56 VVG und die 

estimmungen über Unterversicherung (Nr. 4) nicht. Versicherung auf Erstes Risiko 
gesteht 
a) für Kosten gemäß 5 3 Nr. 4; 
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist. 

6. Ist der Neuwert (9 5 Nr. 1 a und NT. 2 a) der Versicherungcwert, so erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschadigung, der den Zeitwertschaden (Abc. 2) 
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, daß er die Entschadigung verwenden 
wird, um 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder- 

herzustellen; ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirt- 
schaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle 
innerhalbder Bundesrepvblik Deutschland wiederhergestellt wird; 



b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die zerstört worden oder abhan- 
dengekommen sind. in gleicher Art und Gute und in neuwertigern Zustand wiederzube- 
schaffen: nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genugt Wiederbeschaffung 
gebrauchter Sachen: anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen konnen Kraft- oder 
Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betrtebszweck dersel- 
be ist: 

C) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, wre- 
derherzustellen. 

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen gemäß 5 5 
Nr. 16, Nr. Sb und Nr. 5 festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer 
Reparatur um den Betrag gekurzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache 
gegenuber dem Zeitwert unmtttelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhoht wurde. 
7. Für Muster. Anschauungsmodelle, Prototypen und Aus~te'lFungstUcke, ferner für typen- 
gebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benotigte Fertigungsvorrichtungen 
(5 5 Nr. 5 Abc. 21, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemefnen Wert (5 5 Nr. 2c) Ubersteigt, einen Anspruch nur, soweit fur die Verwendung 
der Entschadigung die Voraussetrungen gemaß Nr. 6b oder 6c erfüllt sind und die 
Wrederherstellung notwendig ist. 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
1. bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
2. bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in 5 4 Nr. 4 Abs. 2 Satz 2 vorgesehen oder 
zusätzlich vereinbart sind, 2.B. für Schäden an Sachen in Räumen unter Erdgleiche. 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

5 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungs! aiies 
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuteigen, das Abhandenkommen versi- 

cherter Sachen auch der zuständigen Polizeidienststelle; gegenuber dem Versicherer 
gilt diese Anzeige noch als wnverzuglFch, wenn sie innerhalb von drei Tagen abgesandt 
mrd; 
bei Schäden über 10.000 DM sollte die Anzeige dem Versicherer gegenüber fernmünd- 
Itch, fernschriftlich oder telegraphisch erfolgen; 

b) der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sa- 
chen einzureichen; 

C) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei die Weisungen 
des Versicherers ZU befolgen; er hat. soweit die Umstände es gestatten. solche 1: 
Weisungen einzuholen; 

d) für zerstörte oder abhandengekomrnene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige 
Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige 
Rechte zu wahren, insbesondere abhandengekommene Sparbücher und andere sperr- 
fahige Urkunden unverzuglich sperren zu lassen; 

e) dem Versicherer auf dessen Verlangen irn Rahmen des Zumutbaren jede Wntersu- 
chung über Ursache und Hohe des Schadens und über den Umfang seiner Entschadi- 
gungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen schrtftltch - 
zu erteilen und die erforderlichen Belege beizubringen, bei GebaudeschBden auf 
Verlangen insbesondere einen beglaubigten Grundbuchauszug; 
Veränderungen den Schadenstelle möglichst zu vermeiden. solange der Versicherer 
nicht zugestimmt hat; 

g) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist von 
mindestens zwei Wochen ein von ihm unterschriebenes Verzeichnis aller abhandenge- 
komrnenen, zerstorten oder beschadigten Sachen vorzulegen; soweit nicht Versiche- 
rung auf Erstes Risiko vereinbart ist, kann der Versicherer auch ern Verzeichnis aller 
ufirnittelbareni vor Eintritt des Versicherungsfalles vorhandenen Sachen verlangen: in 
den Verzeichnissen 1st der Versicherungswert der Sachen unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles anzugeben. - 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden ObViegenheiten, so 1st der 
Versicherer nach Maßgabe des Versicherungsvertragsgesetzes (56 6 Abc. 3, 62 b b s .  2 
YVG) von der Entschadigungspflrcht frei. Dies gilt nrcht, wenn nur die fernmundliche, 
fernschriftliche oder telegraphische Anzeige gemaß Nr. 1 a unterbleibt. 
Sind abhandengekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder nicht rechtzeitig 
angezeigt worden, so kann der Versicherer nur für diese Sachen von der Entschadigungs- 
pflicht frei sein. 
3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß weder auf die Feststellung des 

)Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, so 
entfallt die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht geeignet war. die 
Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, und wenn außerdem den 
Versiche(ungsnehmer kein erhebIches Verschulden trifft. 

4 14 Besondere Vemirkungsgründe 

1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlassig herbei, 
so ist der Versicherer von der Entsch&digungspflicht frei. 
2. Versucht der Versicherungsnehmer, den Verstcherer arglistig uber Tatsachen zu 
täuschen, die für den Grund oder für die 'Hohe der Entschädigung von Bedeutung sind, so 
ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskrbftiges Strafurteil wegen Betruges oder 
Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von Abc. 1 als bewiesen. 
3. Wird der Entschädigungsancpruch nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. Durch etn Sachverständigenverfahren (5 15) wird der 
Ablauf der Frrst fur dessen Dauer gehemmt. 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versicherungsfalles 
]vereinbaren, daß die Hohe des Schadens durch Sachverständi~e festgestellt wird. Das 

Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsachliche Voraus- 
setzungen des Entschadigungsancprr~chs some der Höhe der Entschadigung ausge- 
dehnt werden. 
Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige 
Erklärung gegenuber dem Versicherer verlanaen. 
2. Für das Sachverständigenvenfahren ailt: .- 
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die andere 

unter Angabe des von ihr benannten SachverstBndigen schriftlich auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverstandige nicht 
binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Parlti durch das fur den Schadenori zustandige Amtsgerfcht ernennen 
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 



1. Ist die Leistungspflicht des ~ersicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestelVt, so 
hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann 
einen Monat nach ~nzeigb der Schadens als Abschlagrzahlung der Betrag beansprucht 3 
werden, den nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

'I 1 
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2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent und h k h -  
stens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Grunden ein höherer Zins zu 
entrichten ist. 
Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monat seit Anzeige des 
Schadens gezahlt wird. 
Zinsen werden erst fälhg. wenn die Entschädigung fallig ist. 

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 Abs. 1 ist gehemmt, solange infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 

4. Bei Schäden an GebBuden, an der technischen oder kaufmännischen Betriebseinrich- 
tung oder an Gebrauchsgegenständen von Betriebcangehörigen ist fur die Zahlung des 
über den Zeitwertschaden hinausgehenden Teils der Entcchädigung der Zeitpunkt 
maßgebend, in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von 
5 7 1 Nr. 6 dem Versicherer nachgewesen hat. 

b) Beide Sachverstandige benennen schriftlich vor Beginn des Featsteiiungsverfahrens 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei. durch das fur den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt. 

C) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber 
des Versicherungsnehmers sind oder mit diesem in Geschaftsverbindung stehen, 
ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschaftspartnern angestellt sind 
oder mit ihnen in einem ahnlichen Verhaltnis stehen. 
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi- 
gen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten 
a) ein Verzeichnrs der zerstörten, beschädigten und abhandengekommenen Sachen 

Abs. 1 gilt entsprechend für die in § 11 Nr. 7 genannten Sachen, soweit die Entschädigung 
den gemeinen Wert übersteigt. Das gleiche giFt, soweit autgrund einer sonstigen Vereinba- 
rung ein Teil der Entschädrgung von Voraussetzungen abhängt, die erst nach dem 
Versicherungsfall eintreten. 

I 

! I 

Zinsen für die Beträge gemäß Abc. 1 und Abs. 2 werden erst fällig, wenn die dort 
genannten zusätzlichen Voraussetzungen der Entschadigung festgestellt sind. 
5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 

sowie deren Versrcherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen 
von 5 11 Nr. 6 ist auch der Zeitwert, in den Fällen von 5 11 Nr. 7 auch der gemeine Wert 
anzugeben. 

b) bei beschädigten Sachen die Betrlge gemäß 5 11 Nr. 1 b; 

a) solange Zweifel an der Empfaßgsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Reprasentanten aus Anlaß 

des Versicherungsfalles etn behördliches oder strafgerichtliches Verfahren aus Grün- 
) den eingeleitet worden ist, die auch für den Entcchhdigungsanspruch rechtserhebfich 

sind, bis zum rechtskräftigen Abschluß dieses Verfahrens. 1 1  C) alk sonstigen gernäß 5 11 Nr I rnai3gebenden Tatsachen, insbesondere die Rertweite 
1 der von dem Schaden betroffenen Sachen; 

/ d) entstandene Kosten, die gemäB 5 3 versichert sind. 
I 

1 
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. 
Weichen die Feststellungen voneinander ab, so ubergib? der Versicherer sie unverzljglrch 

6. Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits bleiben unberührt. 

I 

5 t7 Repräsentanten 

dem Obmann. Dieser entscheidet wben die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteren gleichzeitig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 

Im Rahmen von 94 6,7,9,13 und 14 Nr. 1 und Nr.2 stehen Repräsentanten dem Versiche- 
rungsnehmer gleich. 

5 W Wiederherbeigeschaifte Cachen 

1. Wird der Verbleib abhandengeltommener Cachen ermittelt, so hat der Versicherungs- 
nehmer dies dem Versicherer unverzügl~ch schrtftlich anzuzeigen. I 
2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekomrnenen Sache zurück- 
erlangt, bevor die volle bedingungsgemäße Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Anderenfalls ist eine für diese 
Sache gewahrte Abschlagszahlung oder eine gemaß 5 11 Nr. 6 oder Nr. 7 vorläufig auf den 
Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte Entschädigung zurückzuzah- 
len. 
3. Hat den Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurbck- 
erlangt, nachdem für diese Sache eine EntschBdigung in voller Höhe ihres Versicherungs- 
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurücktu- 
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfugung zu stellen. Der Versrcherungsneh- 

'rner hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer uber. 
4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekamrnenen Sache zurück- 
erlangt, nachdem für diese Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die kdingungc- 
gemäß wen tger als den Versecherungswert betragen hat, so kann der Versrcherungsneh- 
rner d ~ e  Sache behalten und muß sodann die Entcchädigung zurückzahlen. Erklärt er sich 
hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache m Einvernehmen 
mit dem Versicherer offentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzuglich 
der Verkaufskosten erhalt der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschadigung entspricht. 

1 beide Parteien je zur Hälfte. 
I 1  

I 
6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird. daß sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei- I 

1 ' 

I chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß den 

I , 59 1 I ,  12 d ~ e  Entschädigung. 

1 7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungs- 

i 
nehrners gemäß 4 13 Nr. 1 nicht berührt. 

5 16 Zahlung der Entsehadigung 



5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es qleich, wenn der Versicherungsneh- 
mer die Moglichkeit hat, sich den Besitz wiederzuverschaffen. 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der 
Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurückerlangt hatte: Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschadigung behalten. 
soweit ihm durch Verzögerung falliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zknsverlust 
entstanden ist. 
6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung 
zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 
zu ubertnagen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 
7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungs- 
nehmer Entschadkgung gemaß Q 1 1  Nr. I b auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen gemaß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

5 19 Rechtsverhiltnis nach dem Versicherungsfall 

1. Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch. daß eine Entschadigung 7 
geleistet wird. 
2. Nach dem Eintritt eines Versrcherungsfalles kann der Versicherer oder der Versiche- 
rungsnehmer den Vercicherungsvertrag kundigen. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklaren. Sie muB spatestens einen Monat nach Auszah- 
lung der Entschadigung zugehen. Der Zahlung steht es gleich, wenn die Entschädigung 
aus Gründen abgelehnt wird. die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt lassen. 
Oie Kbndigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wlrksam. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, diaß seine Kundigung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam 
wird, jedoch spätestens zum Cchluß des laufenden Versicherungsjahres. 

5 26 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen 

1. Anzeigen und Erklärungen bedurfen der Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige eines 
Schadens gemaß 5 13 Nr. 1 a. 
2. Ist eine Kundigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne daß dies auf Vorsatz 
oder grober Fahrlacsigkeit beruht, so wird die Kundigung wirksam, falls der Versicherer 
sie nicht unverzuglich zurückwerst. 

5 21 Agentenvollmecht 

Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt, Anzeigen und Erklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen, wenn er den Vercicherungsvertrag vermittelt 
hat oder laurend betreut. 

5 22 SchluRbestEmmung 

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist. gelten die 

13 
gesetzlichen Vorschriften. 
2. Ein Auszug aus dem Gesetz Dber den Versicherungsvertra~ WG), der insbesondere die 
in den AWB 97 erwahnten Bestimmungen enthalt, ist im Heft .FS 83.30 - Allgemein" abge- 
druckt. 

2. Sonderbedingungen 

2:l Sonderbedingungen für die Gleitende Neuwerbersicherung (SGIU 88) 
(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

2.2 Preisdifferenz-Vernicheiring (Klausel 1301) 
(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

2.3 Wertzuschlag mit EinschlrcR von ßegtandserhöhungen (Klausel 1707 1901) 
(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellvngsbeschrinkungen 
(ohne Restwerte) (Klausel 2302) 

(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

2.5 Erweiterte Leitungswasservercicherung (Klausel 51 05) 
Abweichend von 5 1 Nr. 2 b AWB 87 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus 
sonstigen mit dem Rohrsystem verbundenen Einrichtungen bestimmungswidrig ausgetre- 
ten ist. 

2.6 Klima-, Wärmepurnpen- und Solarheizungsanlagen (Klausel 5106) 
1. Als Leitungswasser tm Sinne von 5 1 Nr. 1 AWR 87 gelten auch Wasser oder sonstige 
warmetragende Flussigkeiten wie Sole, ~ l e ,  Kuhlrnittel, Kliltemittel und dergleichen, die 
aus Klima-, Wärrnepumpen- oder Solarhe$zungcanlagen bestimmungswidrig ausgetreten 
sind. 
2. Bei der Versicherung von Gebäuden sind auch versichert 

a) innerhalb versicherter Gebäude 

- Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren der in Mr. 1 genannten Anlagen 

- Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen der in Nr. 1 genannten 
Anlagen 

)b) außerhalb versicherter Gebäude 
s - Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen, 

soweit drece Rohre der Versorgung der versicherten Gebäude oder Anlagen dienen 
und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden. 

2.7 Erweiterte Yerslcherung von Rohrleitungen (Klausel 5201) 
Soweit dies verernbart ist, sind Schäden durch Rohrbruch oder Frost an Wasserzukei- 
tungs- und Heirungsrohren mitversichert, ' 

1. die zwar auf dem Versicherungsgrundstü~k verlegt sind, jedoch nicht der Versorgung 
eines versicherten Gebäudes dienen; 
2. die außerhalb des Versicfierungsgrundstückes verlegt sind, soweit der Versicherungs- 
nehmer zur Unterhaltung dieser Anlagen verpflichtet ist. 



d) durch Niederreißen oder Ausräumen infolge eines Ereignnsses gemäß a bis C; 

e) durch Aibhandenkommen versicherter Sachen infolge eines Ereignisses gemäß a bis d. 

Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 87)* )  

9 1 Versicherte Gefahren und Schaden 
5 2 Versicherte Sachen 
5 3 Versicherte Kosten 
5 4 Uerstcherungsort 
5 5 Versicherungswert 
5 6 Gefahrumstande bei Vertragsabschluß und Gefahxerhöhung 
5 7 Sicherheits~orcchriften 
9 8 Prarnie; Beginn und Ende Ger Haftung 
5 9 Mehrfache Versicherung; Uberversicherung 
5 10 Versicherung fur fremde Rechnung 
9 1 1 Entschadigungsberechnung; Unterversicherung 
5 12 Entschadrgungsgrenzen; Selbstbehalt 
5 13 Oblregenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
5 14 Besondere Venwirkungsgrunde 

P 
9 15 Cachverständigenverfahren 
5 16 Zahlung der Entschadlgung 
5 17 Reprasentanten 
5 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
5 19 Rechtsverhaltnis nach dem Versicherungsfall 
5 20 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kundigungen 
5 21 Agentenvollmacht 
5 22 SchluRbestimmung 

5 I Versicherte Gefahren und Schäden 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Sturm zerstört 
oder beschadigt werden. 
2. Sturm im Sinn dieser Bedingungen ist eine wetterbedingte Luftbewegung von minde- 
stens Windstarke 8. 
Ist die Windstärke für den Versicherungsort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, da8 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in 

einwandfreiem Zustand d e r  an ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen ange- 
richtet hat oder daß 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder 
des Gebaudes, In dem sich dre versicherten Sachen befunden haben, nun durch Sturm 
entstanden sein kann. 

3. Die Sturrnversicherung erstreckt sich nur auf Schäden, die entstehen 
a) durch unmittelbare Einwtrkung des Sturmes auf die versicherten Sachen; 
b) dadurch, da8 der Sturm Gebäudeteile, Bäiume oder andere Gegenstände auf die 

versicherten Sachen wirft; 
C) als Folge eines Sturmschadens gemäß a oder b an versicherten Sachen oder an 

Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden; 

*). Genehmigt durch Veriügung des Niedersbhsischen Ministers ftir Wirtschaft und Verkehr 
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4, Von der Versicherung ausgeschlossen sind ohne Rucksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 
a) Sturmflut; 
b) Lawinen; 
C) Etndringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß 

geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Offnungen, es sei denn, daß diese 
Offnungen durch den Sturm entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

d )  Brand, Bl~tzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, 
seiner Teile oder seiner Ladung, ferner durch Löschen, Niederreißen oder Ausraurnen 
bei diesen Ereignissen; 

5. Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen außerdem 
nicht auf Schaden an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch 

> Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie? verursacht 
werden. 

4 2 Versicherte Sachen 
1. Versichert sind die in dem Versnherungsvertrag bezeichneten 
a) Gebaude und sonstigen Grundstücks.bestandteile; 
b) beweglichen Sachen. 
2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 
Nicht versichert sind Gebaude, die nicht bezugsfertig sind, und die in diesen Gebäuden 
befindlichen Sachen. 
Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind veisichert 
a) Laden- und Schaufensterscheiben, künstlerrsch bearbeitete Scheiben, Kirchenfenster, 

Mehrscheiben-lsolierverglasungen, Sicherheitsglasscheiben, Blei- und Messingver- 
glasungen, Glasbausteine. Profilbaugläser, Dachverglasungen sowie alle Glac- und 
Kunststoffscheiben von mehr als vier Quadratmetern E~nzelgröße, ferner die Rahmen 
und Profile aller genannten Verglasungen und der Kunststoffscheiben; 

b) an der Außenseite des Gebäudes angebrachte dntennenanlagen, Markisen, Leucht- 
röhrenanlagen, Schilder, Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwknde; 
andere an der Außenseite des Gebaudes angebrachte Sachen sind mitversichert; 

C) elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und Einfriedungen. 
) 3. Bewegliche Sachen sind nur versichert. soweit der Versicherungsnehmer 

a) Eigentümer ist: 
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat; 
C) sie sicherungshalber übereignet hat und soweit für sie gemäß $ 7 1  Ab$. 1 Satz 2 VVG 

dem Erwerber ein Entcchädtgungsanspruch nicht zusteht. 
4. iJber Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versrchert, soweit es seiner Art nach zu den 
versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung 
oder Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der 

+) ~ e r ~ a t z  von Schaden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Atomgesetr. Dis Betreiber von Kernanlagerv sind zur Deckungsvorsorge verpflich- 
tet und schließen hieriur Haitpf lichtversicherungen ab. 
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Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, 
daO die fremden Sachen durch den Verstcherungsnehmer nicht versichert zu werden 
brauchen. 
5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, NT. 3 C und Nr. 4giltfijr Rechnung des Eigentümers und 

' 

des Versicherungsnehmerc. In den Fallen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versiche- 
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentumerc 
maßgebend. 
6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter nicht 
a) Bargeld; 
b) Urkunden, wie 2.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
C) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, 

Magnetplatten und sonstige Datenträger; 
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typenge- 

bundene, fur die laufende Produktron nrcht mehr benotigte Fertigungsvorrichtungen; 
e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Knaftfahrzeuganhanger und Zugmaschinen; 3 
f) Automaten mit Geldeinwurf (einschlieBlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldaus- 

F' 

gabeautomaten, soweit nicht der Einschluß besonders vereinbari ist. 
7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen vereinbart, so 
sind nur Sachen versichert, die sich ublicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers 
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge 
sind ncht versichert. 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Verci- 
cherungsvertrag beansprucht werden kann. Ist danach die Entschädvgung oder eine 
Abschlagszahlung gemäB 3 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht f l t g ,  weil ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers oder des versicherten Betriebsangehorfgen die Entschadi- 
gungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nrcht 
geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rucklorderung mit Zinsen 
1 Prozent unter dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens 
jedoch 4 Prozent und hochstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorlaufrge Zahlung leisten. 

5 3 Verdchene Kosten 
1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens (5 13 Nr. 1 C und 1 d) für geboten halten durfte, hat der 
Versicherer zu ersetzen. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme le verein- 
barter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versicherers 
erfolgt sind. Besteht Unterversicherung, so sind die Aufwendungen ohne Rücksicht auf 
Weisungen des Versicherers nur in demselben Verh3ltnic zu ersetzen wie der Schaden. 
Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer irn ~ffentlichen Interesse 
zur MilFeleistung Verpflichteter werden nicht ersetzt. 
2. Für die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens gilt 5 66 VVG. 
3. Sower? dies vereinbart ist und soweit diese Kosten nicht durch eine Monopolanstalt 
entcchadigt werden, ersetzt der Versicherer auch die infolge eines Versicherurugsfaiies 
notwendigen Aufwendungen 
a) für das Aufraumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehengebliebener 

Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs- 
platz und fijr das Ablagern oder Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten); 

b) die dadurch entstehen, daß zum Zweck der Wiederherstellung oder Widerbeschaf- 
fung von Sachen, die durch vorliegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen 
bewegt, verandert oder geschutzt werden rnussen (Bewegungs- und Schutzkosten): 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Re- 
rnontage von Maschinen, für,Durchbruch, Abriß oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Offnungen; 

C )  fur die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnun- 
gen, Lochkarten, Magnetbändern, Magnetplatten und sonstigen Datenträgern ein- 
schließlich des Neuwertes (§ 5 Nr. 2 a) der Datenträger; 
soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von zwei Jahren 
seit Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt wird, leistet der Versicherer Ent- 
schädrgung nur in HOhe des gemäß 5 5 Nr. 5 berechneten Wertes des Materials. 

1. Versicherungsschutz für bewegliche Sachen besteht nur innerhalb des Verctcherungs- 
Ortes. 
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittel- 
bar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeittr- 
chem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschadfgt oder zerstort 

) werden oder abhandenkornman. Unberührt bleibt jedoch 9 i 4 Nr  1. 
2. Versicherungsort sind die in dem Versrcherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder 
Riiume von Gebauden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 
Gebrauchsgegenstande von Betrrebsangehörigen sind in deren Wohnräumen nvcht versi- 
chert. 
3. Nur In verschlossenen Räumen oder Behaltnissen der im Versicherungsvertrag be- 
zeichneten Art sind versichert 
a) Bargeld; 
b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
C) Briefmarken; 
d) Münzen und Medaillen; 
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die 

dem Raumschmuck dienen; 
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 
g) Sachen, fur die dies besonders vereinbart ist. 
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist; bei Versicherung von Juwelier-. 
Uhrrnacher- und Bijoutexi&eschäften nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edeime- 
tallen. 
4. Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld- 
wechsler) gelten nicht als Behaltnisse km Sinn von Flr. 3. 

1 Jedoch ist irn Rahmen einer für Bargeld in Behhltnissen gerniiß Nr. 3 vereinbarten 
Versicherungssumme Bargeld auch in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist 
auf 50 DM je Registrierkasse und außerdem auf 500 DM je Versicherungsfall begrenzt, 
soweit nicht andere Beträge vereinbart sind. 
5. Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder einer vereinbarten 
Entschädigungsgrenze ist Bargeld wahrend der Geschaftszeit oder wLhrend vereinbarter 
sonstiger Zeitraume auch ohne Verschluß gemäß Nr. 3 versichert. 

1. Versicherungswert von Gebäuden ist 
a) der Neuwert; 

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie 
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten; 



b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirtschaftlichen Gebauden 
weniger als 50 Prozent, des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum 
Zeitwert verernbart ist; 
der Zeitwert ergrbt srch aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entspre- 
chend seinem insbesondere durch den bbnutzungsgrad bestimmten Zustand, 

C )  der gemeine Wert, falls das Gebilude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet oder falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebkde für seinen Zweck allgemein 
oder irn Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der fur den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das 
Gebaude oder fur das Altmaterial. 

2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung und der 
Gebrauchsgegenstande von Betrrebsangehörigen ist 
a) der Neuwert; 

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigern Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu heizuritelien; maßgebend ist 3 
der niedrigere Betrag; 

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes betragt oder falls 
Verstcherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend 
ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

C) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die 
Sache oder fur das Altmaterial. 

3. Versicherungswert 
a) von Waren. die der Versicherungsnehmer herstellt, auch soweit sie noch nicht fertigge- 

stellt s~nd. 
b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, 
C) von Rohstoffen und 
d) von Naturerzeugnissen 
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaf- 
fen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig- 
gestellten eigenen Erzeugnrssen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug- 
nrsse. § 55 VVG (Bereicherungsverbot) bleibt un'oeruhrt. 
4. Versicherungswert von Wertpapieren ist 
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs arn Tag der jeweils 

letzten Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

b 
b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 
C) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

5. Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebaude sind, ist, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemaß Nr. 2 b oder unter 
den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 2c. 
Dies gilt auch filr Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsst~cke, 
ferner für typengebundene, fiir die laufende Produktion nicht mehr benbtigte Fertigungs- 
vorrichtungen sowie fur alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht genannten beweglichen 
Sachen. 

5 6 Gefahnrmstände bei Vertmgsabschluß und Oetahrerhöhung 

1. Bei Abschluß des Vertrages hat der Versicherungsnehmer alle ihm bekannten Urnstän- 
de, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Bei 
schuldhafter Verletzung dieser Obliegenhert kann der Versicherer nach Maßgabe der 
95 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, wodurch die Entschädigungspflicht entfallen 
kann. 
2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder gestatten. 
Der Versrcherungsnehrner hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versiehe- 
rer unverziigiich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. 
Im übrigen gelten die 59 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kundigung 
berechtrgt o-r auch leistungsfrei sein. 
3. Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und für tivilschutzübungen gelten 
Nr. 2 und $9 23 bis 30 VVG nicht. 

$4. Die Aufnahme oder VerBndervng eines Betriebes, gleich welcher Art und welchen 
Umfangs, ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Ist mit der Aufnahme oder Veränderung ebne Gefahrerhöhung verbunden, co gelten die 
45 23 bis 30 VVG. 
Der Versicherer hat von dem Tag der Aufnahme oder Veranderung des Betriebes an 
Anspruch auf die aus einem etwa erforderlichen höheren Pramiensatz errechnete Prämie. 
Dies gilt nicht. soweit der Versicherer in einem Versncherungsfall wegen Gefahrerhohung 
lerctungsfrei geworden ist. 
5. Gefahrerhbhende Umstände werden durch MaBnahmen des Versicherungsnehmers 
oder durch sonstige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit 
drese mit dem Versicherer vereinbart wurden. 

7 Siche~eitsvorsehriften 

1. Der Versicherungsnehmer hat 
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicher- 

heitcvorcchriften zu beachten; 
b) die versicherten Gebäude oder die Gebäude, in denen sieh die gegen Sturm versicher- 

ten Sachen befinden, insbesondere die Dächer, sowie Sachen, die gemäß 5 2 Nr. 2 b 
und 2 C versichert sind, stets in ordnunqsgemäßem Zustand zu erhalten; 

C) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige 
Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, daO sie im Versicherungsfall voraussichtfich nnht gleichzeitig mit den 

) versicherten Sachen rerstbrt oder beschädigt werden oder abhanden kommen kön- 
nen; 
Abs. 1 gilt nicht fiir Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn 
der Wert dieser Sachen insgesamt 5.000 DM nicht übersteigt; Abc. f gilt ferner nicht 
fdr Briefmarken; 
Abc. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Sparkassen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß Nr. 1 a oder 1 b, so 
ist der Versicherer nach Maßgabe des 5 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat 
nach Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht ern, wenn die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf graber Fahrlässigkeit beruht. 
Fuhrt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten die 53 23 bis 30 VYG. Danach 
kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 



3. Verletzt der Versicherungsnehmer die Bestimmung der Nr. 1 C, so kann er Entschädi- 
gung für Sachen der dort genannten Art nur verlangen, soweit en das Vorhandensein, die 
Beschalfenheit und den VercicherungswerE der Sachen auch ohne das Verzeichnis 
nachweisen kann. 

5 B Pramie; Beginn und Ende der Haftung 

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) gegen Aushändigung des 
Versicherwngsscheins, Folgeprärnien am Ersten des Monats zu zahlen, in dem ein neues 
Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Pramie oder 
der ersten Rate der ersten Prämie ergeben sich aus 5 38 VVG in Verbindung mit Nr. 3; im 
übrigen gelten 95 39, 91 VVG. Rückstandige Folgepramien dürfen nur innerhalb eines 
Jahres seit Ablauf der nach 5 39 VVG fur Sie gesetzten ZahlungsfrisF eingezogen werden. 
2. Ist Ratenzahlung verembart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fiillig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder soweit eine 1) 
Entschadigung fällig wird. 
3. Oie Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und zwar auch 
dann, wenn zur RrBmienzahlung erst später aufgefordert, die Prarnie aber unverzüglich 
gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, daß ein Versiche- 
rungsfall berefts eingetreten ist, so entfällt hieriijr die Haftung. 
4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Versicherungsvertr3ge von minde- 
stens einjahriger Dauer verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spate- 
stens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekundigt werden. 
5. Endet das Versicherungsverhältnic vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach 
Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem 
Versicherer Pramie oder Gecchäftsgebühr gemäß dem Versicherungsvertragcgesetz 
(z. B. 55 40, 68). 
Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (5  19 Nr. 2) der Versicherungsnehmer, so 
gebührt dem Versicherer die Prämie fur das laufende Versicherungsjahr. Kbndigt der 
Versicherer, so hat er die Prärnve für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis 
der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurückzurah- 
ien. 

6 9 Mehrfache Versicherung: Übeneniicherung 

1. Nimmt der Versicherungsnehmer für versicherte Sachen eine weitere Versicherung 
gegen eine der versicherten Gefahren, so hat er den anderen Versicherer und dqe 
Versicherungssumme dem Versicherer unverrijglich schrifttich mitzuteilen. Dies gilt nicht 
für Allgefahrenversicherungen. B 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit gernaß Abc. 1, xi ist der Versicherer 
nach Maßgabe des 5 6 Abc. 1 YVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine 
Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Leictungsfrei- 
heit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf g rohr  Fahriassigkeit 
beruht oder wenn der Versicherer vor dem Versicherungsfall Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. 
2. Ist ein Selbstbehalt vereinbart und besteht mehrfache Versicherung, so kann abwei- 
chend von s 59 Abs. 1 VVG als Entschädigung aus mehreren Verträgen nicht mehr als der 
Schaden abzuglich des Selbstbehaltes verlangt werden. 
3. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsver- 
tragen Entschadigung für denselben Schaden, so ermaßigt sich der Anspruch aus 

vorliegendem Vertrag in der Weise, daß die Entschädigung aus allen Vertragen insgesamt 
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen Prämie 
errechnet wurde, nur in dem vorliegenden Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
4. Wird wegen Überversicherung oder Doppelversicherung die VercicherungSsumme 
vermindert, so ist von diesem Zeitpunkt an für die Höhe der Pramie der Betrag maßge- 
bend, den der Versicherer berechnet haben wurde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden ware. 

g 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, kann der Versicherungs- 
nehmer, auch wenn er nicht im Besitz des Versicherungsscheins ist, &er die Rechte des 
Versicherten ohne dessen Zustimmung im eigenen Namen verfügen, insbesondere die 
Zahlung der Entschädrgung verlangen und die Rechte des Versicherten übertragen. Der 
Versicherer kann jedoch vor Zahlung der Entschadigung den Nachweis ver[angen, daß der 

\ Versicherte seine Zustimmunq dazu erteilt hat. 
1 2 .  Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst wenn er im Besitz des 

Versicherungsscheins ist. Er kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers verlangen. 
3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten des Versicherten in Betracht. Im iübrigen gilt 5 79 
VVG. 'C 

11 Entschädigungskrechnung; Unterversicherung 

1 :Ersetzt werden 
a) bei zerstörten oder infolge eines ~ersicherungsfalles abhandengekommenen Sachen 

der Versicherungswert (5 5)  unmittelbar vor Eintritt des Versicherungctalles; 
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des 

WersicherungsfaSles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen 
und durch die Reparatur nrcht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch 
der Vercicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Reparatur- 
kosten werden gekürzt, sowett durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erhobt wird. 

Restwevie werden angerechnet. 
Behördliche Wiederherstellungsbeschr9nkungen bleiben unberücksichtigt. 
2. Beträgt der Zeitwert eines gemäß 5 5 Nr. 1 a zum Neuwert versicherten landwirtschaftli- 

1 chan Gebäudes weniger als 80 Prozent, aber noch mindestens 50 Prozent des Neuwerts, 
so wird, soweit nicht etwas anderes verernbart ist, die gemäß Nr. 1 a oder 1 b berechnete 
Entschädigung gekürzt. Sie beträgt bei einem Zeitwert 
a) unter 80 Prozent bis 75 Prozent des Neuwerts 97,s Prozent, 
b) unter 75 Prozent bis 70 Prozent des Neuwerts 95 Prozent, 
C) unter 70 Prozent bis 65 Prozent des Neuwerts 92,s Prorent, 
d) unter 65 Prozent bis 60 Prozent des Neuwerts 90 Prozent, 
e) unter 60 Prozent bis 55 Prozent des Neuwerts 85 Prozent, 
i )  unter 55 Prozent bis 50 Prorent des Neuwerts 80 Prozent 
des Betrages gemiiß Nr. 1 a oder 1 b. 
3. Für Kosten gemäß 5 3 Nr, 3 oder für Betriebsunterbrechnungsschäden leistet der 
Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders verefnbart ist. 
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1 3 14 Besondere Venvirkungsgründe 

I 1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei, 
so ist der Versrcherer von der Entschädtgungspflicht frei. 

I 2. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig über Tatsachen zu 
tauschen, die für den Grund oder für die Höhe der Entschadigung von Bedeutung; s~nd, so 
ist der Versicherer von der Entschadigungspflicht frei. 

I Ist eine Täuschung gem$R Abc. 1 durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder 
Betrugsvercuchc festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von Abc. 1 als bewiesen. 
3. Wird der Entsch&digungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schrrftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. Durch ein Sachverstandigenverfahren (5 15) wird der 
Ablauf der Frist fur dessen Dauer gehemmt. 

5 15 Sachverständigenverfahren 

1. Versicherungsnehmer und Verslcherer können nach Eintritt des ~ersicherun~dalles 
vereinbaren, daß die Höhe des Schadens durch Sachverstandige festgestellt wira. Das 
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsachliche Voraus- 
setzungen des Entschadigungsancpruchc sowie der Höhe der Entschadigung ausge- 
dehnt werden. 
Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverst~nd~genveafahren auch durch einseitige 
Erklärung gegenuber dem Versicherer verlangen. 
2. Für das Sachverctändfgenverfahren gilt: . 
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die andere 

unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht 
binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung tst auf diese Folge hinruwersen. 

b) Betde Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des Feststellungsverfahrens 
einen dritten Sachverstbndigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das flir den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt. 

C) Der Versicherer darf als Sachverstandige keine Personen benennen, die Mitbewerber 
des Versicherungsnehmers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung stehen, 
ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind 
oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi- 

B 
gen. 

3. Dle Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten 

1 b) bei beschgdigten Sachen die Beträge gemäß 5 11 Nr. 1 b; 

i 

C) alle sonstigen gemäß 5 11 Nr, 1 mangebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte 
der von dem Schaden betroffenen Sachen; 

d) entstandene Kosten, die gemäß 5 3 versichert sind. 

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhandengekommenen Sachen 
sowie deren Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen 
von 5 11 Nr. 6 ist auch der Zeitwert, in den Fällen von g 1 T Nr. 7 auch der gemeine Wert 

. anzugeben; 

4. Die Sachverstandigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststeirungen. 
Weichen die Fectstelluncien voneinander ab. so uberaibt der Versicherer sie unverzüolich - - -., 
dem Obmann. Dieser enkcheidet über die streitig geilebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
beide Parteien je zur Hälfte. 

6. Die Feststeiflungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind verbindlich. wenn 
nicht nachgewiesen wtrd, daß sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei- 
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäR den 
55 11, 12 die Entschadigung. 

7. Durch das Sachversthndigenverfahren werden die Oblregenheiten des Versicherungs- 
nehmers gemaß § 13 Nr. 1 nicht berührt. 

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so 
hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann 
einen Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht 
werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen 1st. 

2. Die Entschadigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent und höch- 
stens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Gründen ein hbherer Zins zu 
entrichten ist. 
Die Verzinsung entfallt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats seit Anzeige 
des Schadens gezahlt wird. 
Zinsen werden erst fällig, wenn die Enlsch~ffigung fällig ist. 

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1; und Nr. 2 Abs. 1 ist gehemmt, solange infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 

4. Bei Schilden an Gebäuden, an der technischen oder kaufmännischen Betriebseinrich- 
tung oder an Gebrauchsgegenständen von Betriebsangehörigen ist fur die Zahlung des 
über den Zettwertschaden hinausgehenden Teils der Entschädigung der Zeitpunkt 
maßgebend, in dem der Versicherungsnehmer Oen Eintritt der Voraussetzungen von 
5 11 Nr. 6 dem Versicherer nachgewiesen hat. 
Abs. 1 gilt entsprechend für die in 5 11 Nr. 7 genannten Sachen, soweit die Entschädigung 
den gemeinen Wert übersteigt. Das gleiche gilt, soweit aufgrund einer sonstigen Vereinba- 

'rung ein Teil der Entschädigung von Voraussetzungen abhhngt, dre erst nach dem 
Versicherungsfall eintreten. 
Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 und Abc. 2 werden erst fällig, wenn die dort 
genannten zusätzlichen Voraussetzungen der Entschädigung festgestellt sind. 

5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlaß 

des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren aus Grun- 
den eingeleitet worden ist, die auch fur den Entschadigungsanspruch rechtserheblich 
sind, bis zum rechtkraftigen Abschluß dieses Verfahrens. 

6. Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits bleiben unberührt. 



5 17 Repräsentanten 

Irn Rahmen von 51 6,7,9,13 und 14 Nr. 1 und Nr. 2 stehen Repräsentanten dem Versiche- 
rungsnehmer gleich. 

5 18 Wederherbeigeschaffte Sachen 

1. Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt. so hat der Versicherungc- 
nehmer dies dem Versicherer unverruglich schriftlich anzuzeigen. 
2. Hat der Versicherungsnehmer den 'Besitz einer abhandengekommenen Sache zuruck- 
erlangt, bevor die volle bedingungsgemäße Entschadigung fur diese Sache gezahlt 
worden ist, so behglt er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfugung stellt. Andernfalls ist eine für diese 
Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine gemaß 3 1 1 Nr. 6oder Nr. 7 vorläufig auf den 
ZeiZwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte Entschädigung suruckzuzah- 
Fen. 
3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurück- 
erlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Vercicherungs- 
wertes gezahlt worden rst, so hat der Versicherungsnehmer die Entschhdigung zurückzu- 
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsneh- 
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang erner schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben: nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer uber. 
4. Hat der ~eisicherun~snehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zunick- 
erlangt, nachdem für drese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungs- 
gem%ß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsneh- 
mer die Sache behalten und muß sodann die Entsch&digung ruriickzahlen. Erklärt er sich 
hierzu innerhalb von zwen Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlos abzuglich 
der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungcgemaßen EntschadEgung entspricht. 
5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsneh- 
mer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wiederzuverschaffen. 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklari worden, so hat der 
Versicherungsnehmer die glefchen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zunickerlangt hatte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entsehadigung behalten, 
soweit ihm durch Verzogerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust 
entstanden ist. 
6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung 1 
zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 
zu ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 
7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungs- 
nehmer Entschädigung gemaß 9 ? I Nr. 1 b auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

g 19 Rechtsverh~his nach dem Verslcherringsfall 

1. Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, daß eine Entschädigung 
geleistet wird. h I 

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der Versiche- 
rungsnehmer den Versicherungsvertrag kundigen. 

Die Kundigung ist schriftlich zu erklaren. Sie muß spätestens einen Monat nach Auszah- 
lung der Entschädigung zugehen. Der Zahlung steht es gleich, wenn dfe Entschädigung 
aus Grunden abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberuhrt lassen. 
Die Kundigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Verstcherungsnehmer 
kann bestimmen, daB seine Klindigung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam 
wird, jedoch spätestens zum Schiul3 des laufenden Versicherungsjahres. 

5 20 Cchriftliehe Fom; Zuriekwsisung von Kündigungen 

1. Anzeigen und Erklärungen bedurfen der Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige eines 
Schadens gemäß g 13 Nr. 1 a. 
2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne daR dies auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die Kündigung wirksam, falls der Versicherer 
sie nicht unverzuglich zurückweist. 

!in Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt, Anzeigen und Erklärungen des 
Yersicherungsnehmers entgegenzunehmen, wenn er den Versicherungsvertrag vermittelt 
hat oder laufend betreut. 

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 
2. Ein Auszug aus dem Gesetz Gberden Versicherungsvertrag (WG),  der insbesondere die 
in den AStB 87 erwahnten Bestimmungen enthält, ist irn Heft .FS 83.30 -Allgemeinu abge- 
druckt. 



2. Sonderbedingungen 

2.1 Sonderbedingungen für dle Gleitende Neuwerhrersicherung (SGlhl88) 

(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

2.2 Prefsdifferenz-Versichening (Klausel 1301 ) 
(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

2.3 We*usehlag mit Elnsehluß von Bestandserhöhungen (Klausel 1707 pol) 
(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 

2.4 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
(ohne Restwerte) (Klausel 2302) 
(abgedruckt unter A Feuerversicherung) 3 1 

2.5 Schäden durch Hagel (Klausel 61 01) 

Wenn dies besonders vereinbart tst, erstreckt sich die Sturrnversicherung auch auf 
Schäden durch Hagel. In dresem Fall brauchen bei Schaden durch Hagel die Vorausset- 
zungen von 5 1 Nr. 2 AStB 87 (Sturm) nicht gegeben zu sein. 
9 1 Mr. 1 bis Nr. 5 AStB 87 gilt sinngemäß auch fur Schäden durch Hagel gemLß Nr. 1. 
Jedoch genügt es in den Fällen von 9 1 Nr. 4 C AStB 87 für den Versicherungsschutt, daß 
die Offnung durch Hagel entstanden ist. 


